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Allgemeiner Teil 

Es gilt Teil A - Allgemeiner Teil der verbundenen Versicherungsbe-
dingungen für die Firmen Sachversicherung (VFS) vereinbart. 

Inhaltsversicherung 

B1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

Sachen nach B1-1.1 bis B1-1.3 sind summarisch, d. h. 
in einer Position versichert. 

B1-1 Versicherte bewegliche Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten beweglichen Sachen. Bewegliche Sachen sind die 

B1-1.1 kaufmännische Betriebseinrichtung, 

B1-1.2 technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazuge-
höriger Fundamente und Einmauerungen), 

B1-1.3 Waren und Vorräte. 

B1-2 Daten und Programme 

Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert 
sind jedoch 

B1-2.1 Schäden an Datenträger 

Entschädigung für Daten und Programme nach B1-2.2 
bis B1-2.4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Ver-
änderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und 
Programme durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für ma-
schinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und 
Programme gespeichert waren, verursacht wurde. 

B1-2.2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer 
versicherten Sache notwendig sind (siehe B1-1.2); 

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer 
versicherten Sache notwendigen Daten und Programme 
im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, 
für deren Grundfunktion die Daten und Programme er-
forderlich sind. 

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
dige Daten und Programme sind System-Programmda-
ten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende 
Daten. 

B1-2.3 Daten und Programme als Handelsware (siehe B1-1.3); 

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten 
Daten und Programme im Rahmen der Position Waren 
und Vorräte. 

B1-2.4 Sonstige Daten und Programme (siehe B2-3.13); 

Sonstige Daten und Programme sind Geschäftsunterla-
gen gleichgestellt. 

Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig her-
gestellte Standardprogramme, individuelle Programme 
und individuelle Daten, die weder für die Grundfunktion 
einer versicherten Sache notwendig noch auf einem 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert sind. 

B1-3 Eigentumsverhältnisse 

B1-3.1 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Ver-
sicherungsnehmer 

B1-3.1-1 Eigentümer ist;  

B1-3.1.2 sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kauf-
option geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht 
abgelaufen oder bereits ausgeübt war; 

B1-3.1.3 sie sicherungshalber übereignet hat. 

B1-3.2 Über B1-3.1.2 und B1-3.1.3 hinaus ist fremdes Eigen-
tum versichert, soweit es seiner Art nach zu den versi-
cherten Sachen gehört und dem Versicherungsnehmer 
in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Versiche-
rungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Ei-
gentümer vereinbart hat, dass die fremden Sachen 
durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu 
werden brauchen. 

B1-4 Sonstige Betriebseinrichtung 

B1-4.1 Zur Betriebseinrichtung gehören auch 

B1-4.1.1 in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versiche-
rungsnehmer als Mieter oder Pächter auf seine Kosten 
angeschafft oder übernommen hat und für die er die Ge-
fahr trägt; 

B1-4.1.2 Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, so-
weit diese sich üblicherweise oder auf Verlangen des Ar-
beitgebers innerhalb des Versicherungsortes befinden.

B1-5 Verglasungen 

In der Gefahr Glasbruch (siehe B11) sind versichert 

B1-5.1 fertig eingesetzte oder montierte 

(1) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, Glaskera-
mik und Aquarien- und Terrarienscheiben, 

(2) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 

(3) Glasbausteine und Profilbaugläser, 

(4) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,  

der gesamten Innen- und Außenverglasungen von Ge-
schäfts-, Betriebs- und Lagerräumen, Betriebseinrich-
tung und von Außenschaukästen und -vitrinen; 



B1-5.2 der Werbung dienende, fertig eingesetzte oder mon-
tierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), 
Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen). 

B1-6 Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme 

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist: 

B1-6.1 Bei allen versicherten Gefahren 

B1-6.1.1 Bargeld und Wertsachen (Wertsachen sind Urkunden 
wie z.B. Sparbücher und Wertpapiere); 

B1-6.1.2 Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, 
Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Be-
träge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen - ausgenommen Sachen, die dem Raum-
schmuck dienen -, es sei denn, sie gehören zu den Wa-
ren oder Vorräten (siehe B1-1.3); 

B1-6.1.3 Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellte Stan-
dardprogramme, individuelle Programme und individu-
elle Daten, die vom Versicherungsnehmer selbst oder in 
seinem Auftrag eigens für ihn erstellt worden sind; 

B1-6.1.4 Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist, Programme die nicht 
betriebsfertig oder nicht lauffähig sind und Daten, die 
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden; 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätz-
lich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker  
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z.B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb); 

B1-6.1.5 Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge (hierzu zählen nicht 
Hub- und Gabelstapler), Kraftfahrzeuganhänger und 
Zugmaschinen sowie deren Teile und Zubehör, es sei 
denn, die Teile und das Zubehör gehören zu den Waren 
oder Vorräten (siehe B1-1.3); 

B1-6.1.6 Hausrat aller Art, sofern nicht nach B1-4.1.2 versichert; 

B1-6.1.7 Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner für die Produktion nicht mehr benö-
tigte Fertigungsvorrichtungen; 

B1-6.1.9 Grund und Boden, Wald und Gewässer; 

B1-6.1.10 Off-shore-Anlagen, einschließlich dort befindlicher Sa-
chen; 

B1-6.1.11 Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes, einschließlich 
dort befindlicher Sachen; 

B1-6.2 Bei Vereinbarung der Gefahr Glasbruch

Ist die Gefahr Glasbruch nach B11 versichert, sind ne-
ben den in B1-6.1 aufgeführten Sachen, Programme 
und Daten zusätzlich nicht versichert: 

B1-6.2.1 optische Gläser, Geschirr und Handspiegel; 

B1-6.2.2. Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht nach 
B1-5.2) versichert; 

B1-6.2.3 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind; 

B1-6.2.4 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be-
standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- 
und Kommunikationsgeräte sind (z.B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Spielautomaten, Touchscreens, elekt-
ronische Displays jeder Art); 

B1-6.2.5 künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel 
aus Glas oder Kunststoff, Blei-, Messing- oder Eloxal-
verglasungen, transparentes Glasmosaik soweit nicht 
nach B1-5.2) versichert; 

B1-6.2.6  Schriftscheiben von Fotogeräten und Rastern; 

B1-6.2.7 Scheiben von Sonnenbänken, Sonnenkollektoren und 
Photovoltaikanlagen. 

B1-6.3 Bei Vereinbarung der Ergänzenden Gefahren für 
Schäden an elektrotechnischen oder elektronischen 
Anlagen und Geräten 

Ist die Gefahr Ergänzenden Gefahren für Schäden an 
elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen und 
Geräten nach B12 versichert sind neben den in B1-6.1 
aufgeführten Sachen, Programme und Daten zusätzlich 
nicht versichert: 

B1-6.3.1 Werkzeuge aller Art; 

B1-6.3.2 Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Ar-
beitsmittel; 

B1-6.3.3 sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen; 

B1-6.3.4 Bodenwaagen, Fahrzeugwaagen, Steuerungen (z.B. 
CNC) von Maschinen; 

B1-6.3.5 Fahrzeugelektronik in und von Kraft-, Wasser- oder Luft-
fahrzeugen; 

B1-6.3.6 Kanal- und Bohrlochfernsehanlagen (einschließlich 
Sonden- und Messanlagen im Bohrloch); 

B1-6.3.7 Musikinstrumente, Musikübertragungsanlagen von 
Bands; 

B1-6.3.8 Handelsware und Vorführgeräte; 

B1-6.3.9 Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer 
nicht die Gefahr trägt, z.B. durch Haftungsfreistellung 
bei gemieteten Sachen; 

B1-6.4 Bei Vereinbarung der Gefahr unbenannte Gefahren

Ist die Gefahr unbenannte Gefahren (B14) versichert, 
sind neben den in B1-6.1 aufgeführten Sachen, Pro-
gramme und Daten zusätzlich nicht versichert: 

B1-6.4.1 Pflanzen, Mikroorganismen, Lebende Tiere; 

B1-6.4.2 Deponien; 

B1-6.4.3 Fahrzeuge aller Art (ausgenommen nicht zulassungs-
pflichtige Hub- und Gabelstapler sowie nicht zulas-
sungspflichtige fahrbare Arbeitsmaschinen); 

B1-6.4.4 Werkzeuge aller Art; 

B1-6.4.5 sonstige Gegenstände, die während der Lebensdauer 
der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach 
ausgewechselt werden müssen (z.B. Ausmauerungen, 
Auskleidungen, Beschichtungen, Roststäbe und Bren-
nerdüsen von Feuerungsanlagen, Formen, Katalysato-
ren, Matrizen, Stempel, Muster und Riffelwalzen, Siebe, 
Schläuche, Filtertüten, Filtereinsätze, Gummi-, Textil- 
und Kunststoffbeläge sowie Kugeln, Panzerungen, 
Schlaghämmer und Schlagplatten von Zerkleinerungs-
maschinen, Sicherungen, Lichtquellen, nicht wieder auf-
ladbare Batterien, Filtermassen- und -einsätze); 

B1-6.4.6 Sachen in Gebäuden, die nicht bezugsfertig sind; 

B1-6.4.7 Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder 
montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolg-
reich abgeschlossen ist. 

B1-6.5 Bei Vereinbarung der Transportgefahren im Werk-
verkehr 

Ist die Gefahr Transportgefahren im Werkverkehr nach 
B15 versichert, sind neben den in B1-6.1 aufgeführten 
Sachen, Programme und Daten zusätzlich nicht versi-
chert: 

B1-6.5.1 Valoren, insbesondere Briefmarken, Münzen und Me-
daillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetall, Schmucksachen, Perlen, Edelsteine, Geld 
und auf Geldkarten geladene Beträge, Wertpapiere und 
Kunstgegenstände; 

B1-6.5.2 lebende Tiere und lebende Pflanzen; 

B1-6.5.3 echte Teppiche und Pelze; 

B1-6.5.4 serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individu-
elle Programme und individuelle Daten, die weder für die 
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch 
auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespei-
chert sind; 

B1-6.5.5 Munition und sonstige explosive Stoffe; 

B1-6.5.6 Radioaktive- und Kernbrennstoffe; 

B1-6.5.7 zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge (hierzu zählen nicht 
Hub- und Gabelstapler), Kraftfahrzeuganhänger und 
Zugmaschinen. 

B2 Versicherte Kosten sowie zusätzliche Einschlüsse 

B2-1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

B2-1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer den Umständen nach zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte, einschließlich der Aufwendungen, um einen un-



mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern. Versichert 
sind auch Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer 
auf Weisung des Versicherers macht. 

B2-1.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz nach B2-1.1 ent-
sprechend kürzen. 

B2-1.3 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme bzw. die vereinbar-
ten Höchstentschädigungen, dies gilt jedoch nicht, so-
weit die Maßnahmen auf Weisung des Versicherers er-
folgt sind. 

B2-1.4 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

B2-1.5 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentli-
chen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht wer-
den. 

B2-2 Kosten für die Gefahr Glasbruch 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch 
versichert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach 
B11 notwendigen Kosten für das vorläufige Verschlie-
ßen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasun-
gen). 

B2-3 Zusätzliche Kosten sowie Einschlüsse 

Sofern eine oder mehrere Gefahren nicht vereinbart 
sind, entfallen für diese Gefahren die nachfolgenden 
Bestimmungen nach B2-3.1 bis B2-3.38. 

Bis zu der in der Deklaration der versicherten Sachen 
und Kosten für die Inhaltsversicherung genannten Ent-
schädigungsgrenzen sind versichert: 

B2-3.1. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Scha-
dens 

B2-3.1.1 Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und 
Feststellung eines von Versicherer zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten 
waren. 

B2-3.1.2 Darüber hinaus ersetzt der Versicherer auch die aufge-
wendeten Kosten zur Ermittlung und Feststellung der 
Schadenursache, wenn beim Versicherungsnehmer der 
Verdacht eines dem Grunde nach die Ersatzleistung 
auslösenden Ereignisses vorliegt, dann aber festgestellt 
wird, dass kein ersatzpflichtiger Schaden gegeben ist. 

B2-3.1.3 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

B2-3.2 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- 
und Schutzkosten, Feuerlöschkosten 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen 

B2-3.2.1 Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen 
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren 
von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

Bei Versicherungsfällen, die durch Elementargefahren 
nach B8 verursacht wurden, werden für das Aufräumen 
der Schadenstätte, soweit diese über das Versiche-
rungsgrundstück hinausreicht, die Aufwendungen nur 
ersetzt, wenn sie für durch diesen Vertrag versicherte 
Sachen entstehen; 

B2-3.2.2 Bewegungs- und Schutzkosten 

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 

dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen, 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt wer-
den müssen. 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen. 

B2-3.2.3 Feuerlöschkosten 

Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versi-
cherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten hal-
ten durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese 
nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen 
zur Abwendung und Minderung des Schadens zu erset-
zen sind. 

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers 
an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung einge-
setzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer 
vorher zugestimmt hatte. 

B2-3.3 Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Isolierungskosten für radioaktiv ver-
seuchte Sachen. 

Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung 
radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Versi-
cherungsfalles nach B3-2.5 Absatz 2 durch auf dem Ver-
sicherungsort betriebsbedingt vorhandene oder verwen-
dete radioaktive Isotope entstehen und soweit die Maß-
nahmen gesetzlich geboten sind. 

B2-3.4 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erd-
reich 

B2-3.4.1 Der Versicherer ersetzt Kosten, die der Versicherungs-
nehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge ei-
ner Kontamination durch einen Versicherungsfall auf-
wenden muss, um 

- Erdreich von eigenen, gemieteten oder gepachteten 
Grundstücken, innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, auf denen Versicherungsorte liegen, 
zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren  
oder auszutauschen; 

- den Aushub in die nächstgelegene geeignete Depo-
nie zu transportieren und dort abzulagern oder zu 
vernichten; 

- insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem 
der Versicherungsort liegt, vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles wiederherzustellen. 

B2-3.4.2 Die Aufwendungen nach B2-3.4.1 werden nur ersetzt, 
sofern die behördlichen Anordnungen 

- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergan-
gen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles er-
lassen wurden; 

- eine Kontamination betreffen, die nachweislich in-
folge dieses Versicherungsfalles entstanden ist; 

- innerhalb von neun Monate seit Eintritt des Versi-
cherungsfalles ergangen sind. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dem Versicherer den Zu-
gang einer behördlichen Anordnung ohne Rücksicht 
auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu melden. Die 
Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegenheit er-
geben sich aus Teil A6 VFS. 

B2-3.4.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kon-
tamination des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwen-
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der beste-
henden Kontamination erforderlichen Betrag überstei-
gen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann die-
ser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet 
worden wäre. 



Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nöti-
genfalls durch Sachverständige festgestellt. 

B2-3.4.4 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-
nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten 
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 

B2-3.5 Sachverständigenkosten 

Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden 
10.000 EUR, so ersetzt der Versicherer die durch den 
Versicherungsnehmer nach Teil A14 VFS zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

B2-3.6 Mehrkosten infolge Preissteigerungen 

B2-3.6.1 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Preis-
steigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung. 

B2-3.6.2 Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung entstanden wären. 

B2-3.6.3 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen 
oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt, 

B2-3.6.4 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt. 

B2-3.7 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen 

B2-3.7.1 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Mehrkosten durch behördliche Wie-
derherstellungsbeschränkungen. Dies sind Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und 
vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf. 

B2-3.7.2 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nut-
zung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entste-
henden Mehrkosten nicht versichert. 

B2-3.7.3 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wie-
derherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle 
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Um-
fang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wären. 

B2-3.7.4 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt. 

B2-3.8 Mehrkosten durch Technologiefortschritt 

B2-3.8.1 Der Versicherer ersetzt soweit nicht bereits im Neuwert 
(B18-1.1) enthalten, Mehrkosten durch Technologiefort-
schritt als Folge eines Versicherungsfalles. 

Ersetzt werden die tatsächlich entstandenen Mehrkos-
ten für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, 
wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
der Sache in derselben Art und Güte infolge Technolo-
giefortschritts nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. . 
Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzu-
wenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in 
Art und Güte möglichst nahe kommt. 

B2-3.8.2 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt. 

B2-3.9 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Aufwendungen zur Beseitigung einer 
Gefahr, die innerhalb oder außerhalb des Versicherung-
sortes entstanden ist, sofern der Versicherungsnehmer 
zu deren Beseitigung aufgrund rechtlicher Vorschriften 
verpflichtet ist (z.B. Absperren von Straßen, Wegen oder 

Grundstücken). 

B2-3.10 Transport- und Lagerkosten 

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für 
Transport und Lagerung von verwendungsfähigen Sa-
chen, wenn Versicherungsräume in Folge eines ersatz-
pflichtigen Versicherungsfalles unbenutzbar wurden und 
die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar 
ist. 

Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeit-
punkt ersetzt, in dem die Versicherungsräume wieder 
benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren 
Teil der Versicherungsräume wieder zumutbar ist, 
längstens für die Dauer von 24 Monate. 

B2-3.11 Mehrkosten bei Rückreise 

B2-3.11.1 Der Versicherer ersetzt für eine vorzeitige Rückreise 
den Fahrtmehraufwand für ein angemessenes Reisemit-
tel, wenn der entschädigungspflichtige Schaden voraus-
sichtlich 10.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers oder einer mitreisenden, mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person am 
Schadenort notwendig ist. Bei einer Rückreise mit der 
Bahn werden die Mehrkosten für die Fahrt in der 1. 
Klasse ersetzt. 

B2-3.11.1 Als Reise gilt eine Abwesenheit des Versicherungsneh-
mers vom Versicherungsort infolge Urlaub- oder Dienst-
reise von zusammenhängend mindestens 4 Tagen bis 
zu einer Dauer von maximal 6 Wochen. 

B2-3.12 An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Sa-
chen 

B2-3.12.1 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Aufwendungen für die Wiederher-
stellung von 

- Antennen-, Gefahrenmelde-, Videoüberwachungs-
anlagen, 

- Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, 

- Markisen und Rollläden, 

- Schilder und Transparente, 

- Überdachungen, Schutz- und Trennwände, 

- Abzug- und Lüftungsanlagen, 

- Kühl- und Klimaanlagen, 

die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind, 
in dem sich der Versicherungsort befindet, soweit der 
Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. 

B2-3.12.2 Der Versicherer ersetzt soweit die Gefahr Einbruchdieb-
stahl nach B5 vereinbart ist, auch Schäden durch Dieb-
stahl an den unter B2-3.12.1 genannten Sachen. 

B2-3.13 Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen, 
serienmäßig hergestellte Standardprogramme, indi-
viduelle Programme, individuelle Daten und indivi-
duelle Datenträger 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Standard-
programmen, individuellen Programmen und individuel-
len Daten (siehe B1-2.4) und individuelle Datenträger. 

Soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder 
nicht innerhalb von drei Jahre seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt wird, leistet der Versicherer 
Entschädigung nur in Höhe des nach B18-5 berechne-
ten Wertes des Materials. 

B2-3.14 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Ur-
kunden 

B2-3.14.1 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-
falles notwendigen Kosten des Aufgebotsverfahrens 
und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sons-
tigen Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die 
Wiedererlangung, die der Versicherungsnehmer den 
Umständen nach für geboten halten durfte. 

B2-3.14.2 Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsver-
lust, der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung 
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist. 



B2-3.15 Wiederherstellungskosten von Mustern, Anschau-
ungsmodellen usw. 

Der Versicherer ersetzt auch die infolge eines Versiche-
rungsfalles notwendigen Aufwendungen für die Wieder-
herstellung von Mustern, Anschauungsmodellen, Proto-
typen und Ausstellungsstücken, ferner für typengebun-
dene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte 
Fertigungsvorrichtungen. 

B2-3.16 Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besu-
chern 

B2-3.16.1 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer nach 
B4 versichert ist, Feuerschäden an Kraftfahrzeugen von 
Betriebsangehörigen und Besuchern in ruhendem Zu-
stand zum Zeitwert nach B18-1.2. 

B2-3.16.2 Versicherungsschutz besteht auf dem Grundstück, auf 
dem der Versicherungsort liegt sowie auch auf Parkplät-
zen, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung ste-
hen und entsprechend gekennzeichnet sind. 

B2-3.16.3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit für Schäden 
nach B2-3.16.1 nicht aus einem anderen Versicherungs-
vertrag Entschädigung beansprucht werden kann. 

B2-3.17 Gebäudebeschädigungen sowie Schäden an Schau-
kästen und Vitrinen 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruch-
diebstahl nach B5 versichert ist, die infolge eines Versi-
cherungsfalles nach B5 notwendigen Aufwendungen für 
die Beseitigung von Gebäudeschäden. 

Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwen-
dungen für Schäden an Dächern, Decken, Wänden, 
Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausgenom-
men Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutz-
gittern der als Versicherungsort vereinbarten Räume 
(Gebäudeschäden), an Zäunen und Toranlagen außer-
halb des Versicherungsortes aber innerhalb des Grund-
stücks auf dem der Versicherungsort liegt. 

Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung 
von Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenom-
men Verglasungen) innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland. 

B2-3.18 Schlossänderungskosten an Türen, Tore und Fens-
tern 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruch-
diebstahl nach B5 versichert ist, die notwendigen Kosten 
für Schlossänderungen an den Türen, Toren und Fens-
tern der als Versicherungsort vereinbarten Räume, 
wenn Schlüssel zu diesen Türen, Tore und Fenstern 
durch einen Versicherungsfall nach B5-1 oder B5-5 oder 
durch eine außerhalb des Versicherungsortes began-
gene Tat nach B5-1, B5-5 oder B5-6 abhandengekom-
men sind. 

B2-3.19 Schlüsselverluste für besondere Behältnisse 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Einbruch-
diebstahl nach B5 versichert ist, nach Verlust eines 
Schlüssels zu Tresorräumen oder zu Behältnissen nach 
B16-7, die sich innerhalb der als Versicherungsort ver-
einbarten Räume befinden, die Aufwendungen für Än-
derung der Schlösser und Anfertigung neuer Schlüssel 
sowie für unvermeidbares gewaltsames Öffnen und für 
Wiederherstellung der Behältnisse. 

B2-3.20 Mehrkosten für beschleunigte Wiederherstellung 

B2-3.20.1 Der Versicherer ersetzt infolge eines Versicherungsfal-
les Mehrkosten durch Eil-, Express- und Luftfrachten, 
Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, 
soweit sie notwendig sind um eine beschleunigte Wie-
derherstellung versicherter und vom Schaden betroffe-
ner Sachen zu erreichen. 

B2-3.20.2 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neu-
wert ersetzt. 

B2-3.21 Kosten für eine Psychologische Erstberatung und 
Behandlung 

B2-3.21.1 Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für eine 
psychologische Erstberatung bzw. Behandlung wegen 
eines erheblichen Versicherungsfalles, die vom Versi-
cherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer spä-
testens sechs Monate nach dem Schadeneintritt bean-
tragt wurden. Die Kosten der Behandlung werden längs-
tens für ein Jahr ab Beginn der Behandlung übernom-
men. 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf die Kosten von Behandlun-
gen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles be-
gonnen haben bzw. beantragt oder vereinbart waren. 

Erstattet werden die Kosten für eine Erstberatung und 
Behandlung bei auf dem Gebiet der Psychiatrie, Psy-
chotherapie, Neurologie oder Psychosomatik ausgebil-
deten und zertifizierten Ärzten, soweit diese Kosten 
nicht anderweitig erstattet werden. 

B2-3.21.2 Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden 
voraussichtlich 10.000 EUR übersteigt. 

Bei Einbruchdiebstahl nach B5-1 und B5-3 und Raub 
nach B5-5 und B5-6 einschließlich des Versuchs einer 
solchen Tat entfällt die Voraussetzung eines Schadens 
über 10.000 EUR. 

B2-3.22 Freiwillige Zuwendungen zur Schadensbekämpfung 

B2-3.22.1 Der Versicherer ersetzt freiwillige Zuwendungen des 
Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der 
Schadensbekämpfung infolge eines erheblichen Versi-
cherungsfalles eingesetzt haben und denen der Versi-
cherer nicht vorher zugestimmt hat. 

B2-3.22.2 Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden 
voraussichtlich 10.000 EUR übersteigt. 

B2-3.23 Mehrkosten für energetische Modernisierung und 
ökologisch nachhaltige Erneuerung 

Der Versicherer ersetzt infolge eins Versicherungsfalles 
Mehrkosten für neu zu beschaffende 

(1) wasser- bzw. energiesparende Waschmaschinen, 
Trockner, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrier-
schränke, mit der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren 
höchsten Effizienzklasse, sofern die Geräte zu be-
trieblichen Zwecken des Versicherungsnehmers ge-
nutzt werden; 

(2) Bodenbeläge, Innenanstriche, Tapeten und Möbel 
die aus nachhaltigen Materialien hergestellt wurden 
und frei von toxischen und anderweitig bedenklichen 
Schadstoffen sind. 

B2-3.24 Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz 
versicherter Sachen 

Der Versicherer ersetzt infolge eines Versicherungsfal-
les die notwendigen und tatsächlich angefallenen Kos-
ten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versi-
cherter Sachen. 

Die notwendige Bewachung (Bewachungskosten) zur 
Vermeidung von Folgeereignissen ist nur versichert in-
folge eines Einbruchdiebstahlschadens nach B5. Der 
Versicherer erstattet die Kosten für die Bewachung des 
Versicherungsortes, solange Schließvorrichtungen, Ein-
bruchmeldeanlagen oder sonstige Sicherungen keinen 
ausreichenden Schutz bieten. 

B2-3.25 Bargeld, Urkunden wie z.B. Sparbücher und sons-
tige Wertpapiere usw. 

Der Versicherer ersetzt infolge eines Versicherungsfal-
les Bargeld, Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere), Briefmarken, auf Geldkarten geladene 
Beträge (z.B. Telefonkarten), Münzen und Medaillen, 
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall 
(ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck die-
nen), Perlen und Edelsteine nach B16-7 bzw. B16-9. 



(1) in verschlossenen Panzergeldschränken, gepanzer-
ten Geldschränken, mehrwandigen Stahlschränken, 
jeweils mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder 
mit einer Verankerung nach Vorgaben des Herstel-
lers im Boden- oder Mauerwerk, oder Einmauer-
schränken (Wandtresore) mit mehrwandiger Tür; 

(2) in verschlossenen Behältnissen (nicht jedoch in Au-
tomaten), die erhöhte Sicherheit bieten und zwar 
auch gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst; 

(3) in Registrierkassen, elektrischen und elektronischen 
Kassen, elektronische Kassensysteme zur Zah-
lungsabwicklung in geschlossenen Cashsystemen, 
Rückgeldgeber und Automaten aller Art mit Geldein-
wurf (einschließlich Geldwechsler); 

(4) außerhalb von Behältnissen nach (1) bis (3), jedoch 
innerhalb von verschlossenen Geschäfts- und La-
gerräumen. 

B2-3.26 Nicht betriebsübliche Waren und Vorräte 

Der Versicherer ersetzt infolge eines Versicherungsfal-
les Schäden an nicht betriebsüblichen Waren und Vor-
räten, die der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbie-
tet oder zu Ausstellungszwecken in Obhut genommen 
hat. 

Ausgenommen hiervon sind Sachen nach B1-6.1.1 bis 
B1-6.1.11. 

B2-3.27 Sachen im Freien 

B2-3.27.1 Der Versicherer ersetzt Schäden an Betriebseinrichtung 
im Freien und zwar an 

- Firmenschildern, 

- Blumentrögen und -kübeln, 

- Pflanzen und Sträuchern in Trögen, Kübeln und 
Töpfen, 

- Fahrrad- und Verkaufsständern, 

- Kundenstoppern und Plakatschildern, 

- Heizstrahlern, 

- Sonnen-/Regenschirmen, 

- Tischen, Stühlen und Bänke, Mobile Theken, 

- Beleuchtungen und Gefahrenmeldern 

die durch eine versicherte Gefahr und zwar Sturm, Ha-
gel nach B7 oder weitere Elementargefahren nach B8 
zerstört oder beschädigt oder abhandenkommen. 

B2-3.27.2 Der Versicherer ersetzt soweit die Gefahr Einbruchdieb-
stahl nach B5 vereinbart ist, auch Schäden durch Dieb-
stahl an den unter B2-3.27.1 genannten Sachen soweit 
diese außerhalb der Geschäftszeit direkt gegen die 
Wegnahme (z.B. Metallketten oder Drahtseile) gesichert 
waren. 

B2-3.27.3 Versicherungsschutz nach B2-3.27.1 und B2-3.27.2 be-
steht nur, wenn sich die Sachen außerhalb des Versi-
cherungsortes aber innerhalb des Grundstücks auf dem 
der Versicherungsort liegt, befinden. 

B2-3-27.4 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird 
gekürzt um eine Selbstbeteiligung von 150 EUR. 

B2-3.28 Verderb von Waren und Vorräten 

B2-3.28.1 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer nach 
B4 versichert ist, den Verderb von Waren und Vorräten 
während der Lagerung in Kühl- und Gefrieranlagen 
(Kühlräumen, Kühl- und Gefriertruhen- und schränken) 
durch technisches Versagen oder Niederbrechen der 
maschinellen Kühleinrichtung inklusive das Abfahren 
von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungs-
platz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten). 

B2-3.28.2 Nicht versichert sind Schäden 

- aufgrund Vorsatz, 

- durch gewöhnliche Abnutzung der maschinellen 
Kühleinrichtung, 

- durch Fehlbedienung oder versehentlichem Nicht-
einschalten der Kühleinrichtung, 

- durch angekündigte Stromabschaltungen, 

- durch Nichteinhaltung der vorgeschriebenen oder 
üblichen Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, 

- durch Schwund, natürlichem Verderb oder abgelau-
fenem Haltbarkeitsdatum der Vorräte. 

B2-3.29 Aufbruchschäden bei Alarm eines Gefahrenmelders

Der Versicherer ersetzt soweit die Gefahr Feuer nach 
B4 versichert ist, Kosten zur Beseitigung von Aufbruch-
schäden an Türen oder Fenstern, die dadurch entste-
hen, dass sich Rettungskräfte aufgrund des Alarms 
(auch Falschalarm) eines Gefahrenmelders (Rauch-, 
Gas-, oder Wassermelder sowie Brand- oder Einbruch-
meldeanlage) gewaltsam Zugang in die Versicherungs-
räume verschafft haben. 

Voraussetzung ist, dass 

- der Versicherungsnehmer den Gefahrenmelder auf 
eigene Kosten angeschafft oder übernommen hat  
oder dafür die Gefahr trägt und 

- der Gefahrenmelder nach den Regeln der Technik 
eingebaut wurde. 

B2-3.30 Wiederbefüllen von Löscheinrichtungen 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer nach 
B4 versichert ist, die Kosten für das Wiederbefüllen von 
stationären oder mobilen Löschmitteleinrichtungen nach 

- einem versicherten Schaden oder 

- nach einer fehlerhaften Auslösung der Löscheinrich-
tungen. 

B2-3.31 Wasser- und Gasverlust, Verlust von Wärme tragen-
den Flüssigkeiten 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswas-
ser nach B6 versichert ist und der Versicherungsnehmer 
dafür die Gefahr trägt, Kosten die dadurch entstehen, 
das infolge eines Versicherungsfalles nach B6 

- Leitungswasser, 

- Gas 

austritt und der Mehrverbrauch samt anfallender Abwas-
sergebühren durch das Versorgungsunternehmen in 
Rechnung gestellt wird. 

In Erweiterung hierzu wird auch der Verlust von Wärme 
tragenden Flüssigkeiten wie Sole, Öle, Kühlmittel erstat-
tet. 

B2-3.32 Rohrverstopfung nach Nässeschaden 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungswas-
ser nach B6 versichert ist, die Kosten für die Beseitigung 
von Verstopfungen an Rohren der Wasserversorgung 
innerhalb des versicherten Betriebes, sofern diese Rohr-
verstopfung ursächlich für einen versicherten Leitungs-
wasserschaden gewesen ist. 

B2-3.33 Zusätzliche Kosten für die Ergänzenden Gefahren 
für Schäden an elektrotechnischen oder elektroni-
schen Anlagen und Geräten 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Ergänzenden Gefah-
ren für Schäden an elektrotechnischen oder elektroni-
schen Anlagen und Geräten nach B12 versichert sind, 
die infolge eines Versicherungsfalles nach B12 notwen-
digen Kosten für: 

B2-3.33.1 Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Kosten für 
die Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereitstel-
lung eines Provisoriums. 

B2-3.33.2 Eichkosten die eine notwendige Kalibrierung der versi-
cherten Sache, die der Versicherungsnehmer infolge ei-
nes Versicherungsfalles aufwenden muss, um die eich-
rechtlichen Vorschriften einzuhalten. 

Nicht ersetzt werden jedoch Eichkosten, die ohnehin fäl-
lig gewesen wären, z.B. durch Ablauf der Eichgültig-
keitsdauer. 

B2-3.33.3 die Umrüstung und / oder den Ersatz von Zubehör (eine 
bewegliche Sache, die dem Zweck einer Hauptsache 
dauernd dient) einer versicherten Sache bei Inkompati-
bilität, wenn die versicherte Sache selbst durch einen 
Versicherungsfall zerstört wird oder abhandenkommt, 
die gleiche Sache am Markt nicht mehr erhältlich ist und 
die ersatzbeschaffte Sache - gleicher Art und Güte - 
nicht mehr mit dem zugehörigen unbeschädigten Zube-
hör der vom Versicherungsfall betroffenen Sache kom-
patibel ist. 

Die Entschädigungsleistung ist pro versicherter Sache 



einschließlich Zubehör insgesamt begrenzt auf 125 Pro-
zent des für die vom Schaden betroffene Sache gültigen 
Versicherungswertes. 

B2-3.34 Zusätzliche Kosten und Einschlüsse für die Gefahr 
Glasbruch 

B2-3.34.1 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch 
nach B11 versichert ist, die infolge eines Versicherungs-
falles nach B11 notwendigen Kosten für 

(1) Leistungen um die sich das Liefern und Montieren 
von versicherten Sachen durch deren Lage verteu-
ert (z.B. Kran- und Gerüstkosten); 

(2) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, 
Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den in 
B1-5 versicherten Sachen; 

(3) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, 
die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern 
(z.B. Schutzgittern, Schutzstangen, Markisen usw.); 

(4) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, 
Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrich-
tungen; 

(5) die Beseitigung von Schäden an ausgestellten Wa-
ren und Dekorationsmitteln hinter versicherten 
Scheiben (z.B. von Schaufenstern, Schaukästen 
und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger 
Schaden durch Zerbrechen (siehe B11-1) der 
Scheibe vorliegt und die Waren oder Dekorations-
mittel durch Glassplitter oder durch Gegenstände 
zerstört oder beschädigt worden sind, die beim Zer-
brechen der Scheibe eingedrungen sind. 

(6) Künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und 
Spiegel aus Glas oder Kunststoff, Blei-, Messing- 
oder Eloxalverglasungen, transparentes Glasmo-
saik. 

B2-3.35 Zusätzliche Kosten und Einschlüsse für die Gefahr 
Transporte im Werkverkehr 

Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Transporte im 
Werkverkehr nach B15 versichert sind, die infolge eines 
Versicherungsfalles nach B15 notwendigen Kosten für: 

B2-3.35.1 Aufräumungskosten, dies sind Aufwendungen zum 
Zwecke der Bergung und / oder Beseitigung sowie Ver-
nichtung von versicherten Sachen, die durch ein versi-
chertes Ereignis beschädigt oder zerstört worden sind. 

Der Versicherer leistet auch Ersatz, wenn die zustän-
dige Behörde aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
nach der Beschädigung oder Zerstörung versicherter 
Sachen deren Bergung und / oder Beseitigung / Vernich-
tung auf Kosten des Versicherungsnehmers veranlasst. 

Werden nach dem Versicherungsfall auch unbeschä-
digte versicherte Sachen auf behördliche Anordnungen 
hin geborgen und beseitigt / vernichtet oder veranlasst 
eine Behörde aufgrund gesetzlicher Bestimmungen die 
Bergung und / oder Beseitigung / Vernichtung unbe-
schädigter versicherter Sachen, so besteht ebenfalls 
Versicherungsschutz. 

Der Versicherer leistet keinen Ersatz für zusätzliche Auf-
wendungen zur Verhinderung oder Beseitigung von Um-
weltschäden, insbesondere der Verunreinigung von 
Luft, Wasser und Boden. Ein Übergang der Rechte an 
den oder auf die beschädigten oder zerstörten Güter auf 
den Versicherer findet mit der Ersatzleistung für die Auf-
wendungen nicht statt. Insbesondere übernimmt der 
Versicherer keine Haftung aus dem Vorhandensein der 
beschädigten oder zerstörten Sachen. 

B2-3.35.2 Der Versicherer ersetzt Mehrkosten, die im Geschäfts-
betrieb des Versicherungsnehmers als unmittelbare 
Folge auf einen ersatzpflichtigen Schaden an versicher-
ten Sachen zurückzuführen sind und die ausschließlich 
das eigene Interesse des Versicherungsnehmers betref-
fen. 

Nicht ersetzt werden Mehrkosten, die auf eine drohende 

oder bereits eingetretene Verseuchung oder Gesund-
heitsgefährdung oder behördlich angeordnete Betriebs-
beschränkung, auf finanzielles Unvermögen des Versi-
cherungsnehmers oder auf Änderungen bzw. reguläre 
Wartungsarbeiten anlässlich der Wiederherstellung  
oder Wiederbeschaffung beschädigter oder verloren ge-
gangener Sachen zurückzuführen sind. 

Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden  

- an Personen, 

- wegen Nicht- oder Schlechterfüllung von vertragli-
chen Pflichten (z.B. Kaufvertrag),  

- aufgrund von Haftungsvereinbarungen, die über die 
gesetzliche Haftung hinausgehen, wie z.B. Ver-
tragsstrafen / Pönalen und / oder pauschalierten 
Schadenersatz, 

- im Zusammenhang mit der Erstattung oder Gewäh-
rung von Subventionen im Rahmen der EU-Markt-
ordnung, 

- im Zusammenhang mit Zöllen, Schäden, die dem 
Abgaben- oder Wirtschaftsstrafrecht zuzuordnen 
sind oder strafähnlichen Charakter haben (z.B. 
Geldstrafen), 

- aufgrund von Kostenerstattungsansprüchen, die ge-
gen den Versicherungsnehmer erhoben werden, 

- aus Kalkulationsfehlern des Versicherungsneh-
mers, 

- aus Preisdifferenzen oder nicht realisierten Mehr-
werten der versicherten Sachen, 

- im Zusammenhang mit stornierten, geänderten oder 
ausbleibenden Folgeaufträgen 

- im Zusammenhang mit Finanzierungen / Zwischen-
finanzierungen, Kosten der Rechtsverfolgung, ins-
besondere Rechtsanwaltsgebühren und Gerichts-
kosten. 

B2-3.35.3 Der Versicherer ersetzt die notwendigen Aufwendungen 
für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, soweit diese Schäden 
bei einem Einbruchdiebstahl oder einem versuchten 
Einbruchdiebstahl verursacht werden sowie der hiermit 
im Zusammenhang stehenden Kosten einer Schlossän-
derung, der Anschaffung neuer Schlüssel und der erfor-
derlichen Bewachung der Gebäude. 

B2-3.35.4 Der Versicherer ersetzt auch dann die Kosten des Ha-
variekommissars oder des Sachverständigen, wenn 
nachträglich festgestellt wird, dass kein ersatzpflichtiger 
Schaden eingetreten ist. 

B2-3.35.5 Der Versicherer ersetzt auch den Beitrag zur großen Ha-
verei den der Versicherungsnehmer aufgrund einer 
nach Gesetz, den York Antwerpener Regeln, den Hava-
rie-Grosse-Regeln IVR oder anderen international aner-
kannten Haverei-Regeln aufgemachten Dispache zu 
leisten hat, soweit durch die Haverei-Maßregel ein ver-
sicherter Schaden abgewendet werden sollte. Über-
steigt der Beitragswert den Versicherungswert und ent-
spricht dieser der Versicherungssumme, so leistet der 
Versicherer vollen Ersatz bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme. 

Diese Aufwendungen und Kosten sind ohne Rücksicht 
darauf zu ersetzen, ob sie zusammen mit anderen Ent-
schädigungen die Versicherungssumme übersteigen. 

Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der 
Versicherer für die Entrichtung von Beiträgen zur großen 
Haverei die Bürgschaft oder Garantie übernimmt, den 
Einschuss zur großen Haverei vorleistet und den für Auf-
wendungen zur Schadenabwendung und Schadenmin-
derung sowie zur Schadenfeststellung erforderlichen 
Betrag vorschießt. 



B2-3.36 Update-Garantie 

B2-3.36.1 Bietet der Versicherer neue Bedingungen mit abwei-
chenden Regelungen zum versicherten Leistungsum-
fang an, so gelten mit Datum ihrer Einführung jeweils die 
für den Versicherten günstigeren Regelungen. 

B2-3.36.2 Die Leistungsverbesserungen nach B2-3.36.1 gelten für 
die Dauer von fünf Jahre ab der erstmaligen Vereinba-
rung der dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen. 
Danach gelten wieder die ursprünglich vereinbarten 
Leistungen. 

B2-3.37 Besserstellungs-Garantie 

B2-3.37.1 Der Versicherungsnehmer kann im Versicherungsfall 
verlangen, dass nach den Versicherungsbedingungen 
seines Vertrages beim Vorversicherer reguliert wird, die 
zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns des An-
schlussvertrages bei der Württembergischen Versiche-
rung AG galten. 

B2-3.37.2 Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

(1) Es handelt sich um allgemeine Versicherungsbedin-
gungen einschließlich in den Vertrag eventuell ein-
bezogener und zur standardmäßigen Verwendung 
vorgesehener besonderer Bedingungen eines in 
Deutschland zum Betrieb zugelassenen Versiche-
rers. Der Vorvertrag unterlag deutschem Recht. 

(2) Der bei der Württembergischen Versicherung AG 
bestehende Vertrag schließt unmittelbar an den Vor-
vertrag an. 

(3) Die Vorversicherung wurde bei Antragstellung ange-
geben. 

(4) Der Versicherungsnehmer stellt im Versicherungs-
fall die Bedingungen des Vorvertrages im Original 
der Württembergischen Versicherung AG zur Verfü-
gung. 

(5) Der Versicherungsfall ist nicht später als fünf Jahre 
nach Vertragsbeginn bei der Württembergischen 
Versicherung AG eingetreten. 

B2-3.37.3 Die bei der Württembergischen Versicherung AG gelten-
den Versicherungssummen stellen nach Abzug verein-
barter Selbstbeteiligungen die Höchstentschädigungen 
dar. Die Höchstentschädigung ist jedoch insgesamt für 
alle Verträge innerhalb der Police wie folgt begrenzt: 

auf    500.000 EUR je Versicherungsfall und 

auf 2.000.000 EUR je Versicherungsjahr. 

B2-3.37.4 Die Besserstellungs-Garantie gegenüber dem Vorver-
trag gilt nicht: 

(1) soweit es sich bei den Versicherungsbedingungen 
des Vorvertrags um 

- einzelvertragliche bzw. individuelle Vereinbarun-
gen, 

- Assistance-Leistungen und sonstige Dienstleistun-
gen handelt; 

(2) für Gefahren, Leistungen und Risiken, die im Vor-
vertrag versichert waren, jedoch im aktuellen Ver-
trag bei der Württembergischen Versicherung AG 
nicht vereinbart werden konnten, weil diese vom 
Versicherungsnehmer nicht gewünscht oder von der 
Württembergischen Versicherung AG abgelehnt 
wurden; 

(3) hinsichtlich des Versicherungsschutzes für auslän-
dische rechtlich selbstständige Unternehmen außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR); 

(4) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen für Schä-
den 

- durch Kriegsereignisse jeder Art; 

- durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radio-
aktive Substanzen; 

- in Folge von Kontamination auf Grund biologischer 
und / oder chemischer Substanzen, sofern nicht 
als Folge von versicherten Sachschäden; 

- durch Betriebsschließungen aufgrund behördli-
cher Anordnungen oder Empfehlungen. Für solche 
Schäden gelten ausschließlich, die mit der Würt-
tembergischen Versicherung AG vereinbarten 
Versicherungsbedingungen; 

- an versicherten Daten oder Programmen durch die 
Veränderung oder den Verlust durch Programmen 
oder Dateien mit Schadenfunktion, z.B. Computer-
viren, Würmer oder Trojanische Pferde. Dieser 
Ausschluss gilt ebenfalls für daraus folgende 
Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden; 

- an versicherten Sachen, die sich außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland befinden. Dieser 
Ausschluss gilt ebenfalls für daraus folgende Be-
triebsunterbrechungsschäden. 

B2-3.38 Versichererwechsel 

B2-3.38.1 Der Versicherer leistet bei einem Wechsel der Versiche-
rung zur Württembergischen Versicherung AG für Versi-
cherungsfälle, bei denen der genaue Eintrittszeitpunkt 
und somit auch die Zuständigkeit des jeweiligen Versi-
cherers nicht bestimmt werden können. 

B2-3.38.2 Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

(1) Für den Versicherungsfall hätte auch beim Vorver-
scherer Versicherungsschutz bestanden. 

(2) Der bei der Württembergischen Versicherung AG 
bestehende Vertrag schließt unmittelbar an den Vor-
vertrag an. 

(3) Der Vorvertrag wurde bei der Antragstellung ange-
geben. 

(4) Der Versicherungsnehmer stellt der Württembergi-
schen Versicherung AG im Versicherungsfall die 
Bedingungen des Vorvertrages zur Verfügung. 

(5) Der Versicherungsnehmer tritt seine Ansprüche ge-
gen den Vorversicherer bei Aufforderung an die 
Württembergische Versicherung AG ab.

B2-3.38.3 Der Versicherer leistet höchstens in dem Umfang, in 
dem der Vorversicherer bei Ablauf seines Vertrags ge-
leistet hätte. Als Schadentag gilt der Beginn des Versi-
cherungsschutzes bei der Württembergischen Versiche-
rung AG. 

B2-3.38.4 Wenn das Risiko zuvor schon bei einem anderen Unter-
nehmen versichert war und dieser Schutz am Tag vor 
Beginn des Vertrags bei der Württembergischen Versi-
cherung AG endete, beginnt der Versicherungsschutz 
lückenlos im Anschluss an den Vorvertrag. 

B3 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungs-
fall), generelle Ausschlüsse 

B3-1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungs-
fall) 

B3-1.1 Die unter B3-1.2.1 bis B3-1.2.12 genannten Gefahren 
sind nur dann versichert, wenn dies vereinbart und im 
Versicherungsschein ausdrücklich dokumentiert ist. 

B3.1.2 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen (siehe B1), die durch die nachstehenden Gefah-
ren zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen (Versicherungsfall): 

B3-1.2.1 Feuer nach B4; 

B3-1.2.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Raub nach B5: 

(1) Einbruchdiebstahl, 

(2) Vandalismus nach einem Einbruch, 

(3) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks, 

(4) Raub auf Transportwegen, 

(5) Sachen in Schaukästen oder Vitrinen, 

oder durch den Versuch einer solchen Tat; 

B3-1.2.3 Leitungswasser nach B6; 

B3-1.2.4 Sturm, Hagel nach B7; 

B3-1.2.5 Weitere Elementargefahren nach B8: 

(1) Überschwemmung, Rückstau, 

(2) Erdbeben, 

(3) Erdfall, Erdrutsch, 

(4) Schneedruck, Lawinen, 

(5) Vulkanausbruch; 

B3-1.2.6 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-
sperrung nach B9; 

B3-1.2.7 Fahrzeuganprall, Rauch und Ruß, Überschalldruckwel-
len nach B10; 



B3-1.2.8 Glasbruch nach B11; 

B3-1.2.9 Ergänzende Gefahren für Schäden an elektrotechni-
schen oder elektronischen Anlagen und Geräten nach 
B12; 

B3-1.2.10 Ergänzende Gefahren für Schäden an Daten und Daten-
trägern nach B13; 

B3-1.2.11 Schäden durch unbenannte Gefahren nach B14; 

B3-1.2.12 Transportgefahren im Werkverkehr nach B15. 

B3-2 Nicht versicherte Schäden 

B3-2.1 Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion oder Aufstand. 

Davon ausgenommen sind Schäden durch Kampfmittel 
aus dem 1. oder 2. Weltkrieg (Blindgänger). Diese Aus-
nahme gilt nicht für atomare, biologische und chemische 
Kampfstoffe. 

B3-2.2 Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Un-
ruhen, soweit nicht nach B9-1 versichert. 

B3-2.3 Ausschluss Erdbeben 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Erdbeben, 
soweit nicht nach B8-2 oder B15-2.4 versichert. 

B3-2.4 Ausschluss Feuer 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Feuer, so-
weit nicht nach B4, B8-2; B9-1 oder B15-2.3 versichert. 

B3-2.5 Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten 
Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach 
B3-1 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwen-
dete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere Schä-
den durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht 
für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

B4 Feuer 

B4-1 Brand 

B4-1.1 Ein Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

B4-1.2 Mitversichert sind Schäden, die an den versicherten Sa-
chen durch bestimmungswidriges Ausbrechen glühend-
flüssiger Schmelzmassen aus deren Behältnissen oder 
Leitungen ohne Brand entstehen. Dies gilt auch für Me-
tallschmelzen, die durch Energiezufuhr ohne Glüher-
scheinung verflüssigt sind. 

Schäden an diesen Behältnissen und Leitungen selbst 
werden ebenfalls ersetzt. Ausgenommen sind jedoch 
Schäden im Innern des Behältnisses und der Schaden 
an der Durchbruchstelle. Schäden an den Schmelzmas-
sen selbst sind ebenfalls nicht zu ersetzen. 

B4-1.3 Mitversichert sind Schäden, die an versicherten Sachen 
dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder 
Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken 
ausgesetzt werden (Nutzwärmeschäden). Dies gilt auch 
für versicherte Sachen, in denen oder durch die Nutz-
feuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet 
wird. 

B4-2 Blitzschlag 

Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes 
auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden 
an elektrischen Einrichtungen des Gebäudes sind nur 
versichert, wenn ein Blitz unmittelbar auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, aufgetroffen ist 
oder an inneren Teilen von Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, Schäden durch Blitz-
schlag entstanden sind. 

B4-3 Überspannung, Überstrom und Kurzschluss durch 
Blitz 

Der Versicherer ersetzt in Erweiterung von B4-2 auch 
Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden 
durch Blitz (z.B. Influenz, Induktion) oder durch sonstige 
atmosphärische Elektrizität sowie die daraus entstehen-
den Folgeschäden an versicherten Sachen. 

Hierfür gilt eine Selbstbeteiligung von 250 EUR verein-
bart. 

B4-4 Explosion, Implosion, Verpuffung 

B4-4.1 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines unter Gas- oder Dampfdruck ste-
henden Behälters liegt nur vor, wenn seine Wandung in 
einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzli-
cher Ausgleich des Druckunterschiedes innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. 

Entsteht im Inneren eines Behälters eine Explosion nach 
Absatz 1, so ist ein dadurch an dem Behälter entstehen-
der Schaden auch dann zu ersetzen, wenn dessen 
Wandung nicht zerrissen ist. 

B4-4.2 Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusam-
menfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck in-
folge eines inneren Unterdruckes. 

B4-4.3 Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung, die im Gegensatz zur Explosion mit nur 
geringer Geschwindigkeit verläuft. 

B4-5 Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen 

Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen ist das Anpral-
len oder Abstürzen von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder 
ihrer Ladung. 

B4-6 Seng- und Schmorschäden 

B4-6.1 Die Versicherung erstreckt sich auch auf Seng- und 
Schmorschäden, die nicht durch einen Brand, jedoch in-
nerhalb des Versicherungsortes, entstanden sind. 

Der Seng- und Schmorschaden ist ein örtlich begrenzter 
Schaden, der durch äußerliche Hitzeeinwirkung oder 
Glut entsteht und durch Verfärbung der versengten 
Stelle sichtbar wird. 

B4-6.2 Die Entschädigung ist auf den in der Deklaration der ver-
sicherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversiche-
rung genannten Betrag begrenzt. 

B4-7 Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die 
durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektri-
schen Einrichtungen mit oder ohne Feuererscheinung 
entstehen (z.B. durch Überstrom, Überspannung, Isola-
tionsfehler, wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder Erd-
schluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen von 
Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen). Folge-
schäden sind nicht ausgeschlossen, soweit sie Folge-
schäden von Brand- oder Explosionsschäden sind; 
Schäden durch Überspannung, Überstrom und Kurz-
schluss durch Blitz nach B4-3 bleiben davon unberührt. 

Der Ausschluss gilt nicht für Schäden, die dadurch ver-
ursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine ver-
sicherte Gefahr nach B4-1 bis B4-5 verwirklicht hat. 



B5 Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Raub 

B5-1 Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

B5-1.1 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person ver-
anlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) 
oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch 
eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhand-
engekommen sind; 

B5-1.2 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht 
oder falsche Schlüssel (siehe B5-1.1) oder andere 
Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch ei-
nes falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, 
wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandenge-
kommen sind; 

B5-1.3 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

B5-1.4 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf 
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel nach 
B5-5.2.1 oder B5-5.2.2 anwendet, um sich den Besitz 
des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

B5-1.5 mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl  
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub 
nach B5-5 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines 
Gebäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet. 

Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruch-
diebstahl nur unter den vereinbarten zusätzlichen Vo-
raussetzungen eines besonderen Verschlusses versi-
chert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn 
der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses er-
langt hat durch 

B5-1.5.1 Einbruchdiebstahl nach B5-1.2 aus einem Behältnis, 
das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behält-
nisse bietet, in denen die Sachen versichert sind; 

B5-1.5.2 Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die 
Sachen versichert sind, zwei Schlösser besitzen und 
alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versiche-
rungsortes verwahrt werden; Schlüssel zu verschiede-
nen Schlössern müssen außerhalb des Versicherung-
sortes voneinander getrennt verwahrt werden; 

B5-1.5.3 Raub außerhalb des Versicherungsortes; 

bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit 
einem Schlüsselschloss und einem Kombinations-
schloss oder mit zwei Kombinationsschlössern verse-
hen sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, 
wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel nach 
B5-5.2.1 oder B5-5.2.2 anwendet, um sich die Öffnung 
des Kombinationsschlosses zu ermöglichen. 

B5-1.6 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem 
Schlüssel eindringt, den er - innerhalb oder auch außer-
halb des Versicherungsortes - durch Diebstahl an sich 
gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versi-
cherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten er-
möglicht hatte. 

B5-2 Schaufensterinhalt 

Für Schäden, die insbesondere am Schaufensterinhalt 
durch Einbruchdiebstahl verursacht werden, ohne dass 
der Täter den Versicherungsort betritt, ist die Entschädi-
gung auf den in der Deklaration der versicherten Sachen 
und Kosten für die Inhaltsversicherung vereinbarten Be-
trag begrenzt. 

B5-3 Vandalismus nach einem Einbruch 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der 
Täter auf eine der in B5-1.1, B5-1.5 oder B5-1.6 bezeich-
neten Arten in den Versicherungsort eindringt und versi-
cherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

B5-4 Kartenmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl 

B5-4.1 Der infolge eines Einbruchdiebstahls oder eines Raubes 
nach B5 entstehende Schaden durch Missbrauch von zu 
betrieblichen Zwecken genutzten Kunden-, Scheck- und 

Kreditkarten ist mitversichert. 

B5-4.2 Entschädigung wird nur geleistet, soweit eine Entschä-
digung nicht von dem Karten ausgebenden Unterneh-
men oder aus einem anderen Versicherungsvertrag be-
ansprucht werden kann. 

B5-4.3 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den in der 
Deklaration der versicherten Sachen und Kosten für die 
Inhaltsversicherung vereinbarten Betrag  begrenzt. 

B5-4.4 Der Versicherungsnehmer muss nach einem Versiche-
rungsfall die Bank, möglichst die kontoführende Stelle, 
unverzüglich benachrichtigen (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann auch gegenüber dem zentralen 
Sperrannahmedienst abgegeben werden. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
so kann der Versicherer nach Teil A6 VFS ganz oder 
teilweise leistungsfrei sein. 

B5-5 Raub innerhalb des Versicherungsortes 

B5-5.1 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstückes 
umfasst den Verlust von 

(1) versicherten Sachen (siehe B1-1 bis B1-4) und 

(2) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist,  

innerhalb des Versicherungsortes (siehe B16-2.3). 

Die Entschädigung ist auf den in der Deklaration der ver-
sicherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversiche-
rung vereinbarten Betrag begrenzt. 

B5-5.2 Raub liegt vor, wenn 

B5-5.2.1 gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Ar-
beitnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Wider-
stand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszu-
schalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sa-
chen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl); 

B5-5.2.2 der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitneh-
mer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegneh-
men lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder 
Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherung-
sortes - bei mehreren Versicherungsorten innerhalb 
desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Dro-
hung ausgesprochen wird - verübt werden soll; 

B5-5.2.3 dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen weggenommen werden, 
weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Weg-
nahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht ver-
schuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohn-
macht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine 
Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

B5-5.3 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen 
gleich, denen er die Obhut über die versicherten Sachen 
vorübergehend überlassen hat. Das Gleiche gilt für ge-
eignete Personen, die durch den Versicherungsnehmer 
mit der Bewachung der als Versicherungsort vereinbar-
ten Räume beauftragt sind. 

B5-6 Raub auf Transportwegen 

B5-6.1 Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von 

(1) versicherten Sachen (siehe B1-1 bis B1-4) und 

(2) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mit-
versicherung vereinbart ist durch Personen, die 
nicht mit dem Transport beauftragt sind. 

Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der versi-
cherten Sachen für einen unmittelbar anschließenden 
Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der 
Übergabe. 

Die Entschädigung ist auf den in der Deklaration der ver-
sicherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversiche-
rung vereinbarten Betrag begrenzt. 

B5-6.2 In Ergänzung zu B5-5 gilt für Raub auf Transportwegen: 

B5-6.2.1 Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen 
gleich, die in seinem Auftrag den Transport durchführen. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch 
ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbs-
mäßig mit Geldtransporten befasst. 

B5-6.2.2 Die den Transport durchführenden Personen, gegebe-
nenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst, müssen 



für diese Tätigkeit geeignet sein. 

B5-6.2.3 In den Fällen von B5-5.2.2 liegt Raub nur vor, wenn die 
angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden 
soll. 

B5-6.3 Sind Schäden durch Raub auf Transportwegen versi-
chert, so leistet der Versicherer, wenn der Versiche-
rungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht 
persönlich mitwirkt, Entschädigung bis zu einem Betrag 
von 30.000 EUR je Versicherungsfall, auch für Schäden, 
die ohne Verschulden einer der den Transport ausfüh-
renden Personen entstehen. 

B5-6.3.1 durch Erpressung (siehe § 253 StGB), begangen an die-
sen Personen; 

B5-6.3.2 durch Betrug (siehe § 263 StGB), begangen an diesen 
Personen; 

B5-6.3.3 durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer 
körperlicher Obhut dieser Personen befinden; 

B5-6.3.4 dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage 
sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen. 

B5-6.4 Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versiche-
rer Entschädigung 

B5-6.4.1 über 30.000 EUR nur, wenn der Transport durch min-
destens zwei Personen durchgeführt wurde; 

B5-6.4.2 über 60.000 EUR nur, wenn der Transport durch min-
destens zwei Personen und mit Kraftwagen durchge-
führt wurde; 

B5-6.4.3 über 130.000 EUR nur, wenn der Transport durch min-
destens drei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt 
wurde; 

B5-6.4.4 über 260.000 EUR nur, wenn der Transport durch min-
destens drei Personen mit Kraftwagen und außerdem 
unter polizeilichem Schutz oder unter besonderen, mit 
dem Versicherer vorher für den Einzelfall oder für meh-
rere Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheitsvorkehrun-
gen durchgeführt wurde. 

B5-6.5 Soweit der Transport mehrere Personen voraussetzt, 
muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen 
an den versicherten Sachen bestehen. Gewahrsam ha-
ben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen 
befinden. 

Soweit der Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt 
der Fahrer nicht als den Transport durchführende Per-
son. Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten ge-
eignet sein. 

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die 
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwa-
gen befinden. 

B5-6.6 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Raub auf Transportwegen, wenn 
und solange eine größere als die vereinbarte Zahl von 
Transporten gleichzeitig unterwegs ist. 

B5-7 Kartenmissbrauch nach Raub 

B5-7.1 In Erweiterung von B5 ersetzt der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer unmittelbare Vermögensschäden, 
die durch Raub einer zu betrieblichen Zwecken genutz-
ten Bank- oder Kreditkarte und einer damit verbundenen 
Herausgabe von vertraulichen Zugangs- und Identifika-
tionsdaten (Räuberische Erpressung) entstehen, soweit 
diese nicht anderweitig erstattet werden. Dabei gelten 
als Versicherungsnehmer auch dessen Arbeitnehmer. 

B5-7.2 Die Entschädigung ist auf den in der Deklaration der ver-
sicherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversiche-
rung vereinbarten Betrag begrenzt. 

B5-7.3 Nicht versichert sind 

(1) andere Arten des Erlangens von Zugangs- oder 
Identifikationsdaten; 

(2) Schäden, soweit dafür anderweitig Versicherungs-
schutz besteht oder soweit ein Kreditinstitut sie be-
gleicht oder dafür haftet. 

B5-7.4 Der Versicherungsnehmer muss nach einem Versiche-
rungsfall die Bank, möglichst die kontoführende Stelle, 
unverzüglich benachrichtigen (Sperranzeige). Die 
Sperranzeige kann auch gegenüber dem zentralen 
Sperrannahmedienst abgeben werden. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
so kann der Versicherer nach Teil A6 VFS leistungsfrei 
sein. 

B5-8 Sachen in Schaukästen und Vitrinen 

Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukäs-
ten oder Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes, in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufbricht oder 
mittels falscher Schlüssel (siehe B5-1.1) oder anderer 
Werkzeuge öffnet. 

Die Entschädigung ist auf den in der Deklaration der ver-
sicherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversiche-
rung vereinbarten Betrag begrenzt. 

B5-9 Diebstahl von nicht versicherungspflichtigen Ge-
schäftsfahrrädern 

B5-9.1 Ist die Betriebseinrichtung versichert, so erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf Schäden durch Dieb-
stahl von nicht versicherungspflichtigen Geschäftsfahr-
rädern (auch Pedelecs und Elektrofahrräder) und die da-
mit fest verbundenen Fahrradanhänger, Trailer-Bikes 
(Anhängerfahrrad), City-Tretroller, Krankenfahrstühle 
oder Rollatoren, wenn diese zum Zeitpunkt des Dieb-
stahls durch ein eigenständiges Schloss gesichert sind. 

B5-9.2 Für Teile von Fahrrädern, Krankenfahrstühlen und 
Rollatoren besteht Versicherungsschutz nur, wenn die 
Teile zusammen mit dem Fahrrad, Krankenfahrstuhl 
oder Rollator weggenommen worden sind oder mit ei-
nem eigenständigen Schloss (z.B. Akkumulatoren) gesi-
chert sind. 

Versicherungsschutz besteht auch für Fahrräder (auch 
Pedelecs und Elektrofahrräder) und die damit fest ver-
bundenen Fahrradanhänger, Trailer-Bikes (Anhänger-
fahrrad), City-Tretroller, Krankenfahrstühle oder Rollato-
ren, wenn sie sich zur Zeit des Diebstahls in einem ver-
schlossenen Kraftfahrzeug, einer abschließbaren Fahr-
radbox oder einem abschließbaren Anhänger (keine 
Plane), befanden. 

B5-9.3 Entschädigung wird, auch wenn mehrere Geschäftsfahr-
räder (auch Pedelecs und Elektrofahrräder) und die da-
mit fest verbundenen Fahrradanhänger, Trailer-Bikes 
(Anhängerfahrrad), City-Tretroller, Krankenfahrstuhl 
oder Rollatoren gleichzeitig abhandengekommen sind, 
insgesamt nur bis zu dem in der Deklaration der versi-
cherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversicherung 
vereinbarten Betrag geleistet. 

B6 Leitungswasser 

B6-1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Innerhalb von Gebäuden sind versichert: 

B6-1.1. frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicher-
ten 

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitun-
gen oder den damit verbundenen Schläuchen), 

(2) Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung so-
wie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsan-
lagen oder den damit verbundenen Schläuchen, 

(3) Rohren von Feuerlöschanlagen, 

(4) Regenableitungsrohren, 

(5) Rohren von Zisternenanlagen, 

(6) Rohren der Gasversorgung, 

(7) Armaturen wie z.B. Wasser und Absperrhähne, 



Ventile, Geruchsverschlüsse (Siphon), Wassermes-
sern) sowie deren Anschlussschläuche (ausge-
schlossen sind Bruchschäden an bereits defekten 
Armaturen), 

soweit der Versicherungsnehmer als Mieter oder Päch-
ter diese auf seine Kosten eingefügt oder übernommen 
hat und dafür die Gefahr trägt. 

Dies setzt voraus, dass diese Rohre kein Bauteil von 
Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 

B6-1.2 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 
versicherten Installationen, 

(1) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts so-
wie deren Anschlussschläuche, 

(2) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanla-
gen, 

(3) an Teilen von Feuerlöschanlagen, die nicht Rohre 
sind, 

(4) Tanks und Filter von Zisternenanlagen, 

soweit der Versicherungsnehmer als Mieter oder Päch-
ter diese auf seine Kosten eingefügt oder übernommen 
hat und dafür die Gefahr trägt. 

B6-1.3 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte. 

Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tra-
gend oder nicht tragend) sind nicht versichert. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten 
als Rohre innerhalb des Gebäudes. 

B6-2 Nässeschäden 

B6-2.1 Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig 
ausgetreten ist aus 

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitun-
gen) oder damit verbundenen Schläuchen, 

(2) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung ver-
bundenen sonstigen Einrichtungen oder deren Was-
ser führenden Teilen, 

(3) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfhei-
zung, 

(4) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 

(5) Rohren oder Einrichtungen von Feuerlöschanlagen, 
die ausschließlich dem Betrieb dieser Anlagen die-
nen, 

(6) Wasserbetten, Wassersäulen, Zimmerbrunnen, 
Aquarien oder Terrarien, Schwimmbecken und 
Whirlpools, 

(7) Zisternen oder Rohren von Zisternenanlagen, 

(8) Regenableitungsrohren, die innerhalb des Gebäu-
des verlegt sind, 

(9) sonstigen Wasser führenden Anlagen. 

B6-2.2 Wasserdampf, Löschflüssigkeiten von Feuerlöschanla-
gen oder Wärme tragende Flüssigkeiten aus Warmwas-
ser-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder So-
larheizungsanlagen wie Sole, Öle, Kühl- oder Kältemittel 
und dergleichen stehen Leitungswasser gleich. 

B6-3 Nicht versicherte Schäden 

B6-3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

(1) Plansch- oder Reinigungswasser; 

(2) Schwamm; 

(3) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnieder-
schläge (z.B. Starkregen) oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau; 

(4) Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-
wasser nach B6-2 den Erdfall oder den Erdrutsch 
verursacht hat; 

(5) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähn-
lich mobilen Behältnissen. 

B6-3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B7 Sturm, Hagel 

B7-1 Versicherte Schäden 

Versichert sind Schäden, die entstehen 

B7-1.1 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in de-
nen sich versicherte Sachen befinden; 

B7-1.2 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sa-
chen oder auf Gebäude in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, wirft; 

B7-1.3 als Folge eines Schadens nach B7-1.1 oder B7-1.2 an 
versicherten Sachen; 

B7-1.4 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 

B7-1.5 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen be-
finden, baulich verbunden sind. 

B7-2 Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindig-
keit mindestens 63 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, 
so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass 

B7-2.1 die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherung-
sortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder dass 

B7-2.1 der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befun-
den haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbun-
denen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein 
kann. 

B7-3 Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern. 

B7-4 Nicht versicherte Schäden 

B7-4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

(1) Sturmflut; 

(2) Lawinen; 

(3) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei 
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Ha-
gel entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen. 

B7-4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B8 Weitere Elementargefahren 

B8-1 Überschwemmung, Rückstau 

B8-1.1 Überschwemmung 

Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und 
Bodens des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort 
liegt, durch 

(1) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flie-
ßenden) Gewässern, 

(2) Witterungsniederschläge (z.B. Starkregen), 

(3) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-
folge von (1) oder (2). 

B8-1.2 Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge (z.B. Starkregen) 
bestimmungswidrig aus dem Rohrsystem des Gebäu-
des, in dem sich die versicherten Sachen befinden, oder 
dessen zugehörigen Einrichtungen austritt. 



B8-1.3 Nicht versicherte Schäden 

B8-1.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

(1) Sturmflut; 

(2) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche ge-
drungen (siehe B8-1.1). 

B8-1.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B8-2 Erdbeben 

B8-2.1 Erdbeben 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdin-
neren ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

(1) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in 
der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand  
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat oder 

(2) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben 
entstanden sein kann. 

B8-2.2 Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B8-3 Erdfall, Erdrutsch 

B8-3.1 Erdfall 

Erdfall ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens 
über natürlichen Hohlräumen. 

B8-3.2 Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstür-
zen von Gesteins- oder Erdmassen 

B8-3.3 Nicht versicherte Schäden 

B8-3.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

(1) Trockenheit oder Austrocknung; 

(2) Überschwemmung. 

B8-3.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B8-4 Schneedruck, Lawinen 

B8-4.1 Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen. 

Versichert sind auch Schäden durch in Bewegung gera-
tene und deshalb von Dächern herabstürzende Schnee 
oder Eismassen (Dachlawinen). 

B8-4.2 Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen. 

B8-4.3 Nicht versicherte Schäden 

B8-4.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Überschwemmung. 

B8-4.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B8-5 Vulkanausbruch 

B8-5.1 Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentlastung 
beim Aufreißen einer Erdspalte, verbunden mit Lava-Er-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von 

sonstigen Materialien und Gasen. 

B8-5.2 Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B8-6 Wartezeit 

Für die versicherten Gefahren nach B8-1 bis B8-5 be-
steht Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Ta-
gen ab Antragstellung (Wartezeit). Für Versicherungs-
fälle, die innerhalb der Wartezeit eintreten, besteht kein 
Versicherungsschutz. 

Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz in 
gleichem Umfang über einen anderen Vertrag bestan-
den hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Un-
terbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt 
wird. 

B9 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik 
oder Aussperrung 

B-9.1 Innere Unruhen 

Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalttätigkeit gegen Personen oder Sachen verü-
ben. 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch unmittelbare Gewalthandlungen im 
Zusammenhang mit Inneren Unruhen zerstört oder be-
schädigt werden. 

B9-2 Böswillige Beschädigung 

B9-2.1 Böswillige Beschädigung 

Als mut- oder böswillige Beschädigung gilt jede vorsätz-
liche unmittelbare Beschädigung oder Zerstörung von 
versicherten Sachen. 

B9-2.2 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

(1) verursacht durch Personen, die zur rechtmäßigen 
Nutzung der versicherten Sachen befugt sind (z.B. 
Mieter). 

(2) Vandalismus nach einem Einbruch, sofern diese 
über B5-3 versichert sind. 

B9-3 Streik, Aussperrung 

Streik ist eine planmäßig durchgeführte, auf ein be-
stimmtes Ziel gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstel-
lung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Arbeit-
nehmern. 

Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, 
planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig gro-
ßen Anzahl von Arbeitnehmern. 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die unmittelbar durch Streik oder Aussperrung 
zerstört oder beschädigt werden. 

B9-4 Nicht versicherte Schäden 

B9-4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

B9-4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind, 
es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder 
Implosion infolge von Inneren Unruhen (siehe B9-1). 

B9-5 Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch In-
nere Unruhen, mut- oder böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschä-
digungsrechts beansprucht werden kann. 



B10 Fahrzeuganprall, Rauch und Ruß, Überschalldruck-
wellen 

B10-1 Fahrzeuganprall 

B10-1.1 Fahrzeuganprall 

Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare Zerstörung  
oder Beschädigung der versicherten Sachen durch die 
Berührung eines Schienen-, Straßen-, Wasserfahrzeu-
ges oder einer fahrbaren oder selbstfahrenden Arbeits-
maschine oder deren Ladung. 

B10-1.2 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden 

(1) an dem Fahrzeug, das den Schaden verursacht hat 
und Schäden an Kraftfahrzeugen von Betriebsange-
hörigen und Besuchern;  

(2) durch Verschleiß. 

B10-2 Rauch und Ruß 

B10-2.1 Rauch und Ruß 

Der Versicherer leistet Entschädigung für jede unmittel-
bare Zerstörung oder Beschädigung der versicherten 
Sachen durch Rauch und Ruß, der plötzlich bestim-
mungswidrig aus den auf dem Versicherungsgrundstück 
befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Tro-
ckenanlagen austritt. 

Rauch ist ein bei der Verbrennung entstehendes Ge-
misch von Gasen und feinstverteilten Feststoffen. 

Ruß ist ein bei unvollständigen Verbrennungsprozessen 
entstehender aus sehr kleinen Teilchen bestehender 
Feststoff. 

B10-2.2 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden, die durch allmähliche 
Einwirkung von Rauch und Ruß entstehen (z.B. Fog-
ging). 

B10-3 Überschalldruckwellen 

Als Überschalldruckwelle gilt jede unmittelbare Zerstö-
rung oder Beschädigung der versicherten Sachen, wenn 
diese durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat. 

B10-4 Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schä-
den an versicherten Sachen, die sich in Gebäuden oder 
in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind. 

B11 Glasbruch 

B11-1 Verglasungen 

Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der 
Verglasung (siehe B1-5) infolge Bruches (Zerbrechen). 

B11-2 Werbeanlagen 

B11-2.1 Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) 
nach B1-5.2 umfasst Glasbruch auch das Zerbrechen 
der Röhren (Systeme) und an den übrigen Teilen der 
Anlage auch alle Beschädigungen oder Zerstörungen, 
soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der durch den 
Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind; 

B11-2.2 Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glas-
bruch auch Schäden durch Zerbrechen der Glas- und 
Kunststoffteile. 

Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder 
nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z.B. 
Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Kabel), 
wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und entwe-
der beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder 
der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen 
Schaden verursacht hat. 

B11-3 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

B11-3.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

(1) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten 
(z.B. Schrammen, Muschelausbrüche); 

(2) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr-
scheiben-Isolierverglasungen. 

B11-3.2 Die Versicherung von Werbeanlagen nach B1-5.2 er-
streckt sich nicht auf 

(1) Kosten, die für Farbangleichungen unbeschädigter 

Systeme oder für sonstige Änderungen oder Ver-
besserungen sowie für Überholungen entstehen; 

(2) Reparaturen (auch vorläufige) durch einen Nicht-
fachmann anlässlich eines ersatzpflichtigen Scha-
dens an den übrigen Teilen der Anlage sowie Folge-
schäden hierdurch. 

B12 Ergänzende Gefahren für Schäden an elektrotechni-
schen oder elektronischen Anlagen und Geräten 

B12-1 Versicherte Sachen 

Gegen die in B12-2 genannten ergänzenden Gefahren 
sind versichert: 

B12-1.1 Anlagen und Geräte - einschließlich der jeweiligen Peri-
pheriegeräte, den Innenleitungen, Netzwerken, Außen-
leitungen der 

- Informationstechnik, 

z.B. Datenverarbeitungsanlagen, sowie die dazuge-
hörige Versorgungstechnik (Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV), Klimaanlagen, Personal-
computer, Netzwerkkomponenten Netzwerke mit 
Client / Server Technik, Laptops, Notebooks, Tab-
letcomputer, Beamer, Bildschirme, digitale White-
boards, Drucker, Scanner, CAD-Systeme, Daten-
übertragungssysteme, Smartphones 

- Kommunikationstechnik, 

z.B. Telefonanlagen, Gegen- und Wechselsprech-
anlagen, Videokonferenzgeräte, Telefaxgeräte,  

- Bürotechnik, 

z.B. Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte, Postbearbei-
tungsgeräte, Aktenvernichter 

- Sicherungs- und Meldetechnik, 

z.B. Alarm- und Brandmeldeanlagen, Zutrittskon-
trollanlagen, Türschließanlagen, Warensicherungs-
systeme, Videoüberwachungsanlagen, Zeiterfas-
sungsanlagen, Einsatzleitzentralen 

- Funktechnik, 

z.B. Funkgeräte, Navigations- und GPS-Geräte, An-
tennenanlagen 

- Bild- und Tontechnik, 

z.B. Produktionstechnische Anlagen für Fernsehstu-
dios, Rundfunksender und Tonstudios, Lichtrufanla-
gen, Filmvorführgeräte, Flachbildfernseher, Foto-, 
Film- und Videokameras 

- Mess- und Prüftechnik, 

z.B. Oszilloskope, Elektronenmikroskope, Prüfauto-
maten, Materialprüfgeräte, Materialuntersuchungs-
geräte, Wärmebildkameras, Spektrometer, Theodo-
liten, Nivelliergeräte 

- Medizintechnik, 

z.B. Geräte für Diagnostik und Therapie (z.B. EKG, 
EEG, Reizstrom-, Massage-, Wärmetherapiege-
räte), Sterilisations- und Desinfektionsanlagen, Ge-
räte der augenärztlichen Messtechnik, Ultraschall-
geräte, Röntgenanlagen, Röntgenfilmentwicklungs-
maschinen, Dentalbehandlungseinheiten mit Pati-
entenstuhl / Leuchte etc., Laborgeräte und Labor-
systeme; 

Endoskopiegeräte sind mitversichert sofern im Ver-
sicherungsschein kein Ausschluss vereinbart ist. 

- Sonstige Technik, 

elektrische und elektronische Kassen und Kassen-
systemen, Waagen, Waren- und Getränkeautoma-
ten, Mäh-/Rasen-/Saug-/Wischroboter (incl. La-
destation), Wallboxen sowie Elektroladestationen 
für Fahrzeuge und Fahrräder. 

Für Waren- und Getränkeautomaten gilt folgende 
Vereinbarung: 

Außerhalb des Versicherungsortes ist die Entschä-
digung für Waren und Bargeld auf einen Betrag von 
insgesamt 1.000 EUR je Automat begrenzt. 

B12-1.2 Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Infor-
mationen), wenn sie vom Benutzer nicht auswechselbar 
sind (z.B. Festplatten jeder Art), sowie Daten (maschi-
nenlesbare Informationen), die für die Grundfunktion 



versicherter Sachen notwendig sind (dies sind System-
programmdaten aus Betriebssystemen und damit 
gleichzusetzende Daten). 

B12-2 Ergänzende versicherte Gefahren 

Ergänzende versicherte Gefahren für Schäden an elekt-
rotechnischen oder elektronischen Anlagen und Gerä-
ten sind: 

B12-2.1 die Zerstörung oder die Beschädigung der versicherten 
Sachen nach B12-1 durch unvorhergesehene Ereig-
nisse. Ereignisse sind unvorhergesehen, sofern der Ver-
sicherungsnehmer oder seine Repräsentanten diese 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem 
für die im Betrieb ausgeübten Tätigkeit erforderlichen 
Fachwissen hätten vorhersehen können. 

Dazu gehören insbesondere unvorhergesehene Schä-
den durch 

(1) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässig-
keit oder Vorsatz Dritter; 

(2) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

(3) Kurzschluss, Überspannung, Überstrom; 

(4) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen; 

(5) Wasser, Feuchtigkeit; 

(6) Frost, Eisgang; 

(7) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 

(8) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-
richtungen; 

(9) Zerreißen infolge Fliehkraft; 

(10)Überdruck, Unterdruck. 

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bau-
teile) der versicherten Sachen wird nur geleistet, wenn 
eine versicherte Gefahr nachweislich von außen auf 
eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise 
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sa-
che insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu 
erbringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlich-
keit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer versi-
cherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. Für Fol-
geschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 
Entschädigung geleistet. 

B12-2.2 das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl 
oder Plünderung. 

Bei Schäden durch Diebstahl oder Plünderung an versi-
cherten Sachen außerhalb des Versicherungsortes, in-
nerhalb des vereinbarten Geltungsbereiches, gilt eine 
Selbstbeteiligung 250 EUR vereinbart. 

B12-3 Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung nach B12-1 und B12-2 erstreckt sich 
ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 

B12-3.1 Schäden die nach B4 bis B11 in Verbindung mit B16-3 
versicherbar sind; 

B12-3.2 durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; wo-
bei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Ver-
sicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; 

B12-3.3 durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet. B12-2.1 letzter Absatz bleibt unberührt; 

B12-3.4 durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentan-
ten bekannt sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht 

durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder 
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung 
des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert 
war; 

B12-3.5 Schäden, soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Herstel-
ler oder Händler), Werkunternehmer oder aus Repara-
turauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Ein-
trittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschä-
digung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, 
dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und be-
streitet der Dritte dies, so behält der Versicherungsneh-
mer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. § 86 
Versicherungsvertragsgesetz (Übergang von Ersatzan-
sprüchen) gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungs-
nehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach Wei-
sungen des Versicherers außergerichtlich und erforder-
lichenfalls gerichtlich geltend zu machen. 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versi-
cherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet. 

B13 Ergänzende Gefahren für Schäden an Daten und Da-
tenträgern 

B13-1 Versicherte Sachen 

Gegen die in B13-2 genannten ergänzenden Gefahren 
sind versichert: 

Daten (maschinenlesbare Informationen) und Pro-
gramme, z.B. Daten aus Dateien / Datenbanken, Stan-
dardprogramme, individuell hergestellte Programme. 
Mitversichert sind diejenigen Datenträger (Datenspei-
cher für maschinenlesbare Informationen), auf denen 
die versicherten Daten und Programme gespeichert 
sind, sofern diese Datenträger ihrer Bestimmung nach 
auswechselbar sind, z.B. Magnetwechselplatten, Mag-
netbänder, optische Datenträger, Disketten. 

B13-2 Ergänzende versicherte Gefahren 

B13-2.1 Der Versicherer leistet Entschädigung (B13-3) wenn 
eine nachteilige Veränderung oder ein Verlust versicher-
ter Daten oder Programme eingetreten ist infolge eines 
nach B12-2 versicherten Schadens am Datenträger auf 
dem sie gespeichert waren oder an der Datenverarbei-
tungsanlage, durch die sie verarbeitet wurden. Für Da-
tenträger gilt B12-2 (ohne B12-2.1 letzter Absatz). 

B13-2.2 Der Versicherer leistet auch dann Entschädigung (bis zu 
der vereinbarten Entschädigungsgrenze), wenn eine 
nachteilige Veränderung oder ein Verlust versicherter 
Daten oder Programme eingetreten ist durch 

(1) Störung oder Ausfall der Hardware der Datenverar-
beitungsanlage, der Hardware der Datenfernüber-
tragungseinrichtungen und -leitungen, der Strom-
versorgung, der Stromversorgungsanlage oder der 
Klimaanlage; 

(2) Bedienungsfehler (z.B. falscher Einsatz von Daten-
trägern, falsche Befehlseingabe); 

(3) vorsätzliche Programm- oder Datenänderungen 
durch Dritte in schädigender Absicht (mit Ausnahme 
von Programmen oder Dateien mit Schadenfunktion 
nach B13-2.3); 

(4) Über- oder Unterspannung (einschl. Blitzeinwir-
kung); 

(5) elektrostatische Aufladung, elektromagnetische 
Störung; 

(6) höhere Gewalt 

und die versicherten Daten oder Programme deshalb re-
konstruiert oder wiederbeschafft werden müssen. 

B13-2.3 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung für Schäden durch Ver-
änderung oder Verlust versicherter Daten oder Pro-
gramme durch Programme oder Dateien mit Schaden-
funktion wie z.B. Computerviren, Würmer, Trojanische 



Pferde. 

B13-3 Entschädigungsleistung 

B13-3.1 Der Versicherer leistet Entschädigung 

B13-3.1.1 bei nachteiliger Veränderung oder Verlust versicherter 
Daten oder Programme in Höhe der notwendigen Kos-
ten für die jeweils erforderlichen Maßnahmen: 

- maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdaten-
trägern 

- die Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder 
Wiederherstellung von Stamm- und Bewegungsda-
ten (einschl. dafür erforderlicher Belegaufbereitung 
und Informationsbeschaffung) 

- Wiederbeschaffung und Wiedereingabe von Stan-
dardprogrammen 

- Wiedereingabe von Programmdaten individuell her-
gestellter Programme und Programmerweiterungen 
(z.B. Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim 
Versicherungsnehmer vorhandenen Belegen (wie 
z.B. Quellcodes, Programmbeschreibungen, Pro-
grammdokumentationen). 

B13-3.1.2 bei einem nach B12 versicherten Schaden an dem ver-
sicherten Datenträger für dessen Wiederbeschaffungs-
kosten. 

B13-3.2 Der Versicherer leistet auch Entschädigung für Kosten, 
die zusätzlich entstehen, weil die versicherten Daten  
oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz-  
oder vergleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutz-
stecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind 
(z.B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb). 

Hierfür gilt eine Selbstbeteiligung von 25 Prozent, min-
destens 250 EUR vereinbart. 

B13-3.3 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen keine Entschädigung 

(1) für Kosten, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer die Verwendung von Daten oder 
Programmen zulässt oder solche selbst verwendet, 
die nicht versichert sind; 

(2) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebe-
nen Daten; 

(3) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

(4) für andere als in B13-2 genannten Sach- oder Ver-
mögensschäden. 

B13-3.4 Ist die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der Da-
ten oder Programme nicht notwendig oder erfolgt sie 
nicht innerhalb von zwölf Monate nach Eintritt des Scha-
dens, so ersetzt der Versicherer nur den Zeitwert der 
versicherten Datenträger. 

B13-3.5 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig er-
rechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die im Ver-
sicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung ge-
kürzt. 

B13-3.6 Versicherungsschutz besteht bis zu der hierfür im Versi-
cherungsvertrag vereinbarten Versicherungssumme auf 
Erstes Risiko. 

B13-3.7 Bis zu einer Entschädigungsgrenze von 20 Prozent der 
vereinbarten Erstrisikoversicherungssumme nach 
B13-3.6 besteht für versicherte Daten, Programme und 
Datenträger Versicherungsschutz auch außerhalb des 
Versicherungsortes, Geltungsbereich weltweit. Hierfür 
gilt bei Schäden durch Diebstahl oder Plünderung eine 
Selbstbeteiligung von 250 EUR vereinbart. 

B14 Unbenannte Gefahren 

B14-1 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch andere als nach B4 bis B13 und B15 
versicherbare Gefahren und Schäden unvorhergesehen 
durch von außen einwirkende Ereignisse zerstört oder 
beschädigt werden. Als Zerstörung oder Beschädigung 
gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz. 

Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, so-
weit ein ursprünglich vorhandener Mangel - mit oder 
ohne Substanzveränderung - offenkundig wird. Abhan-
denkommen, auch durch strafbare Handlungen, gilt 
nicht als Zerstörung oder Beschädigung im Sinne dieser 

Bestimmung. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder sein Repräsentant weder rechtzeitig vor-
hergesehen hat noch mit dem für die im Betrieb ausge-
übte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätte vorherse-
hen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet. 

Bei Sachen, die zum Eigengebrauch bestimmt sind, gilt 
eine unwesentliche Veränderung, die den Gebrauchs-
wert nicht beeinträchtigt, nicht als Sachschaden im 
Sinne dieser Deckung. 

B14-2 Nicht versicherte Schäden  

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden 

(1) die unter einen Ausschlusstatbestand des B11 
(Glasbruch) fallen; 

(2) die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an 
elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuerer-
scheinung entstehen (z.B. durch Überstrom, Über-
spannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, 
Körper- oder Erdschluss, unzureichende Kontakt-
gabe, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicher-
heitseinrichtungen); 

(3) durch Viren, Mikroorganismen (z.B. Fermentation), 
Tiere, Pflanzen, inneren Verderb, Pilzbefall oder 
Schwamm; 

(4) Plansch- oder Reinigungswasser; 

(5) durch Sturmflut; 

(6) Überflutung von Grund und Boden des Versiche-
rungsgrundstücks; 

(7) durch Grundwasser; 

(8) durch natürliche Beschaffenheit, Alter, Abnutzung  
oder Verschleiß, korrosive Angriffe oder Abzehrun-
gen; 

(9) durch Verfügung von hoher Hand; 

(10)durch böswillige Beschädigung, verursacht durch 
Personen, die zur rechtmäßigen Nutzung der versi-
cherten Sachen befugt sind (z.B. Mieter); 

(11)durch Genmanipulation, Genmutation oder andere 
Genveränderungen; 

(12)durch normale Witterungseinflüsse, mit denen we-
gen der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse 
gerechnet werden muss, sowie durch normale Luft-
feuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwan-
kungen; 

Starkregenereignisse die die Schwellen für die 
Warnstufen des Deutschen Wetterdienstes errei-
chen, gelten nicht als normaler Witterungseinfluss. 

Es besteht Versicherungsschutz 

- für wetterbedingte Luftbewegung, die die Wind-
stärke 8 noch nicht erreicht hat, 

- für das Eindringen von Regen, Schnee, Eis oder 
Schmelzwasser durch baulich nicht vorgesehene 
Gebäudeöffnungen oder ordnungsgemäß ge-
schlossene Fenster und Außentüren. 

(13)durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von  
Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen an Vorräten; 

(14)durch Konstruktions-, Material-, Ausführungs- oder 
Planungsfehler; 

Ob ein Konstruktions- oder Planungsfehler vorliegt, 
wird nach dem Stand der Technik zur Zeit der Kon-
struktion beurteilt. Bei Material- oder Ausführungs-
fehlern nach dem Stand der Technik zur Zeit der 
Herstellung. 

(15)durch Trockenheit oder Austrocknung; 

(16)durch Erosion, Schwund oder Kontamination (z.B. 
Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstaubung, 
Beaufschlagung mit biologischen oder chemischen 
Substanzen); 

(17)an Maschinen, maschinellen, elektrotechnischen 
oder elektronischen Einrichtungen und Anlagen, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb, dem Einsatz, 
der Nutzung, der Instandhaltung sowie der Instand-



setzung stehen (z.B. Bedienungsfehler, Unge-
schicklichkeit, Wasser-, Öl- oder Schmiermittelman-
gel, Versagen von Mess-, Steuer-, Regel- oder Si-
cherheitseinrichtungen); 

(18)durch übermäßigen Ansatz von Kesselstein, 
Schlamm oder sonstigen Ablagerungen; 

(19)durch Senken, Setzen, Reißen, Schrumpfen, Deh-
nen; 

(20)durch den unmittelbaren Vorgang der Herstellung, 
Verarbeitung, Bearbeitung oder Reparatur; 

(21)durch Transporte aller Art sowie beim Be- oder Ent-
laden der den Transport durchführenden Transport-
mittel; 

(22)magnetische Einwirkung oder Computerviren oder 
das Löschen oder Ändern oder fehlerhaftes Le-
sen/Verarbeiten von Daten ohne gleichzeitige Zer-
störung oder Beschädigung des Datenträgermateri-
als; 

Zu B14-2 (8), (12), (16) bis (22) gilt: 

Dadurch verursachte Sachschäden an anderen versi-
cherten Sachen oder Sachteilen sind jedoch ersatz-
pflichtig, soweit sie nicht selbst unter eine Ausschluss-
bestimmung fallen. 

Zu B14-2 (8) und (16) gilt: 

Schäden durch korrosive Angriffe oder Abzehrungen so-
wie Kontamination sind jedoch ersatzpflichtig, soweit 
diese Schäden durch eine andere auf dem Versiche-
rungsgrundstück eingetretene, dem Grunde nach er-
satzpflichtige Sachbeschädigung nach B14 verursacht 
wurde. 

B15 Transportgefahren im Werkverkehr 

B15-1 Begriff 

Transportgefahren sind die Zerstörung, Beschädigung 
oder das Abhandenkommen von versicherten Sachen 
durch Gefahren nach B15-2 während eines Transportes 
unter der Voraussetzung, dass 

B15-1.1 die Beförderung ausschließlich den eigenen Zwecken 
des Versicherungsnehmers dient und 

B15-1.2 die Beförderung mit amtlich zugelassenen Kraftfahrzeu-
gen einschließlich Anhänger und Auflieger (nachfolgend 
als „Fahrzeug“ bezeichnet) erfolgt, die sich im Eigentum 
oder Besitz des Versicherungsnehmers befinden oder 
auf Inhaber, Geschäftsführer oder sonstige Angehörige 
des Unternehmens, die nicht Beschäftigte anderer Un-
ternehmen oder selbständige Unternehmer sein dürfen, 
zugelassen sind. 

B15-2 Gefahren 

Der Versicherer leistet Ersatz für Zerstörung, Beschädi-
gung oder das Abhandenkommen der versicherten Sa-
chen, verursacht durch 

B15-2.1 Unfall des die Sachen befördernden Fahrzeuges; 

Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plötzlich von au-
ßen her auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis. 

Unfall im Sinne B15-2.1 ist auch der Unfall eines das 
Fahrzeug befördernden Transportmittels z.B. Unfall, 
Strandung, Aufgrundstoßen, Kentern und Sinken einer 
Fähre. 

Brems- und Betriebsschäden sind keine Unfallschäden. 

B15-2.2 Unfall der Sachen während des Be- und Entladens des 
Fahrzeuges; 

Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plötzlich von au-
ßen her auf die Sachen einwirkendes Ereignis. 

Hierfür gilt eine Selbstbeteiligung von 250 EUR je Versi-
cherungsfall vereinbart. 

B15-2.3 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall, Aufprall oder Ab-
sturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung; 

B15-2.4 höhere Gewalt; 

Höhere Gewalt ist ein betriebsfremdes, von außen durch 
elementare Naturkräfte oder Handlungen dritter Perso-
nen einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher Ein-
sicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaft-
lich erträglichen Mitteln und durch die äußerste, nach 
der Sachlage vernünftigerweise zu erwartenden Sorgfalt 
nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann 
und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Versiche-
rungsnehmer in Kauf zu nehmen ist. 

B15-2.5 andere betriebsfremde von außen durch elementare Na-
turkräfte einwirkende Ereignisse; 

B15-2.6 Achsenbruch oder Zerplatzen von Reifen; 

B15-2.7 Beraubung oder räuberische Erpressung; 

Raub liegt vor, wenn mindestens eine der Vorausset-
zungen nach B5-5.2 erfüllt ist. 

B15-2.8 Diebstahl und Vandalismus in folgenden Fällen: 

B15-2.8.1 Diebstahl des ganzen Fahrzeuges, wenn das Fahrzeug 
unter Anwendung sämtlicher vorhandener Sicherungs-
einrichtungen ordnungsgemäß gesichert war. Diebstahl 
ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eige-
nen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger Zueig-
nung. 

B15-2.8.2 Diebstahl oder Vandalismus nach Aufbruch des Fahr-
zeuges, wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert 
und allseits verschlossen war und die Ladefläche 

-  einen festen Aufbau hat (Kombi-Fahrzeuge, Fahr-
zeuge mit Kastenaufbau) oder 

-  mit einer auf Spriegeln liegenden Plane bedeckt ist. 
Die Plane muss so beschaffen und befestigt sein, 
dass sie nur unter Anwendung von Gewalt beseitigt 
werden kann. 

B15-2.8.3 Diebstahl oder Vandalismus nach Aufbruch einer mit 
dem Fahrzeug fest verbundenen Wechselbrücke oder 
einem mit dem Fahrzeug fest verbundenen Container  
oder einer mit dem Fahrzeug fest verbundenen Mulde 
auf einer nicht geschlossenen Ladefläche (Pritschen-
fahrzeug) oder auf einer mit dem Fahrzeug fest verbun-
denen speziellen Transportvorrichtung, wenn die Wech-
selbrücke, der Container oder die Mulde selbst ausrei-
chend massiv ist sowie allseits verschlossen und ord-
nungsgemäß gesichert war. 

B15-2.8.4 Diebstahl oder Vandalismus nach Aufbruch einer durch 
Mehrpunktverbindung fest mit dem Fahrzeug verbunde-
nen Werkzeugkiste auf einer nicht geschlossenen Lade-
fläche (Pritschenfahrzeug) oder eines mit dem Fahrzeug 
fest verbundenen serienmäßigen Staufaches, wenn die 
Werkzeugkiste bzw. das Staufach allseits verschlossen 
und ordnungsgemäß gesichert war. 

Bei der Werkzeugkiste muss es sich um eine stabile 
Werkzeugkiste in verstärkter Ausführung, entweder als 
Aluminiumkonstruktion aus Aluminium-Riffelblech (Ma-
terialstärke mind. 2,5 mm) oder als Alu-Verbundkon-
struktion mit Wandungen aus Siebdruckplatten (Materi-
alstärke mind. 10 mm) und Deckel aus Aluminium-Riffel-
blech (Materialstärke mind. 2,5 mm) handeln. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
höchstens 5.000 EUR. 

B15-2.8.5 Als ordnungsgemäß gesichert und allseits verschlossen 
war ein Fahrzeug im Sinne dieses Versicherungsvertra-
ges dann, wenn alle Türen und Fenster fest verschlos-
sen und sonstige gesetzliche oder im Versicherungsver-
trag vorgeschriebene Sicherungseinrichtungen betätigt 
gewesen sind. 

Als ordnungsgemäß gesichert und allseits verschlossen 
war ein nach B15-2.8.3 und B15-2.8.4 genanntes Be-
hältnis dann, wenn ein Eindringen nur unter Anwendung 
von Gewalt oder durch widerrechtliches Öffnen eines 
vom VdS oder vergleichbarer Stelle anerkannten Sicher-
heitsschlosses möglich ist. 



Wird zur Sicherung der nach B15-2.8.3 und B15-2.8.4 
genannten Behältnisse ein Hangschloss verwendet, 
muss es sich um ein Hangschloss nach DIN EN 12320 / 
mindestens Klasse 5 oder gleichwertig (mindestens 
Hangschloss mit Schlosskörper und Bügel aus gehärte-
tem Stahl; Bügelschutz gegen einfachen Zugriff von Auf-
bruch-Werkzeugen) handeln. Wird eine Kette bzw. ein 
Stahlseil verwendet, muss die Kette aus Panzergliedern 
bestehen bzw. das Stahlseil mindestens eine Stärke von 
5 mm haben. Im Versicherungsfall ist dies nachzuwei-
sen. 

B15-2.8.6 Für die Gefahren nach B15-2.8 gilt je Versicherungsfall 
eine Selbstbeteiligung von 20 Prozent des Schadens, 
mindestens 250 EUR, vereinbart. 

Diese gilt nicht 

- wenn der Versicherungsfall in der Zeit von bis 6 Uhr 
und 24 Uhr eintritt oder 

- sich das Fahrzeug in einem verschlossenen Ge-
bäude befindet oder dauernd beaufsichtigt wird. 
Parkhäuser und Tiefgaragen, die der allgemeinen 
Benutzung offen stehen, gelten nicht als verschlos-
senes Gebäude. 

B15-2.8.7 Die Entschädigung für die Gefahren nach B15-2.8 ist - 
soweit nichts anderes vereinbart ist - begrenzt auf die 
Versicherungssumme, höchstens 50.000 EUR je Versi-
cherungsfall. 

B15-2.9 Streikende, Ausgesperrte, oder Personen, die sich an 
Arbeitsunruhen, unabhängig von der Anzahl der Perso-
nen, beteiligen. Ferner sind Verlust und Beschädigung 
oder Zerstörung der versicherten Sachen, die in diesem 
Zusammenhang durch das Einschreiten von Ordnungs-
kräften mit hoheitlichen Befugnissen entstanden sind 
(durch Polizei oder Feuerwehr). 

Die Versicherung dieser Gefahren nach B15-2.9 kann 
jederzeit vom Versicherungsnehmer oder Versicherer 
mit Frist von zwei Tagen gekündigt werden. 

B15-3 Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden 

(1) die nach B4 bis B14 in Verbindung mit B16-3 versi-
chert sind; 

(2) durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegs-
zustand aus der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein 
von Kriegswerkzeugen als Folge dieser Gefahren 
ergeben; 

(3) durch Aufruhr, terroristische und politische Gewalt-
handlungen oder sonstige bürgerliche Unruhen, un-
abhängig von der Anzahl der Personen; 

(4) durch Beschlagnahme, Entziehung und sonstige 
Eingriffe von hoher Hand; 

(5) durch Verstöße gegen Zoll- oder sonstige behördli-
che Vorschriften sowie durch gerichtliche Verfügung 
oder ihre Vollstreckung; 

(6) durch Diebstahl, Vandalismus, Unterschlagung oder 
Veruntreuung, begangen von den Fahrern des Fahr-
zeugs, Beauftragten des Versicherungsnehmers 
oder von Angehörigen seines Unternehmens; 

Unterschlagung ist die rechtswidrige Zueignung ei-
ner Sache, die sich in Besitz oder Gewahrsam der 
in Satz 1 genannten Personen befindet. 

(7) durch die Gefahren aus der Verwendung von che-
mischen, biologischen, biochemischen Substanzen 
oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit ge-
meingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht 
auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

(8) durch inneren Verderb, natürliche oder mangelhafte 
Beschaffenheit der Sachen; 

(9) durch Verzögerung der Reise; 

(10)durch normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche 
Temperaturschwankungen; 

(11)durch die geschäftsmäßige oder entgeltliche Beför-
derung von beweglichen Sachen für Andere; 

(12)durch mittelbare Schäden aller Art, sofern es sich 

nicht um versicherte Aufwendungen und Kosten 
handelt. 

B15-4 Beginn und Ende des Transportes 

B15-4.1 Für jede einzelne versicherte Sache beginnt der Versi-
cherungsschutz, sobald sie am Absendungsort zur un-
verzüglichen Beförderung von der Stelle entfernt wird, 
an der sie bisher aufbewahrt wurde. 

B15-4.2 Für jede einzelne versicherte Sache endet der Versiche-
rungsschutz, sobald sie am Ablieferungsort an die Stelle 
gebracht ist, die der Empfänger bestimmt hat (Abliefe-
rungsstelle); jedoch spätestens zwei Stunden nach der 
Entladung vom Fahrzeug. 

B15-4.3 Für jede einzelne versicherte Sache, die nicht zur Aus-
lieferung bestimmt ist, beginnt der Versicherungsschutz, 
sobald sie zur unverzüglichen Beförderung von der 
Stelle entfernt wird, an der sie bisher aufbewahrt wurde. 

B15-4.4 Für jede einzelne versicherte Sache, die nicht zur Aus-
lieferung bestimmt ist, endet der Versicherungsschutz, 
sobald sie nach der Entladung an die vorläufige Aufbe-
wahrungsstelle gebracht ist, spätestens mit dem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. 

B15-4.5 Versicherungsschutz besteht unabhängig von B15-4.1 
bis B15-4.4 solange sich die Sache im Fahrzeug befin-
det. 

B15-5 Nachträglich in das Fahrzeug eingebaute Fahrzeug-
teile 

Mitversichert sind nachträglich in das Fahrzeug fest ein-
gebaute Fahrzeugteile wie z.B. Regal- oder Schubla-
densysteme, jedoch ohne Sachen der Funk- und Infor-
mationstechnik wie z.B. Navigations- und GPS-Geräte, 
Tablets und Bildschirme. 

B15-6 Entschädigungsleistung 

Versicherungsschutz für Transporte im Werkverkehr be-
steht bis zu der hierfür im Versicherungsvertrag verein-
barten Versicherungssumme auf Erstes Risiko. 

B15-7 Erweiterte Deckung für Transportgefahren im Werk-
verkehr (PremiumSchutz) 

Diese erweiterte Deckung hat nur Gültigkeit, soweit de-
ren Mitversicherung im Versicherungsschein besonders 
vereinbart ist. 

B15-7.1 In Ergänzung von B15-2.1 bis B15-2.9 leistet der Versi-
cherer auch Ersatz für

(1) Abhandenkommen durch Diebstahl, Raub oder 
Plünderung; 

(2) Sonstige Beschädigung oder Zerstörung versicher-
ter Sachen während der Versicherungsdauer nach 
B15-4 (Beginn und Ende des Transports) 

(3) Die Ausschlüsse nach B15-3 und B1-6.5 sowie die 
Bestimmungen nach B15-2.8 für Diebstahl des gan-
zen Fahrzeuges und Diebstahl oder Vandalismus 
nach Aufbruch des Fahrzeuges oder anderer ge-
nannter Behältnisse gelten unverändert. 

Es besteht kein Versicherungsschutz für Schäden durch 
Diebstahl und Vandalismus aus einem nicht ordnungs-
gemäß gesicherten und allseits verschlossenen Fahr-
zeug oder aus einem nicht ordnungsgemäß gesicherten 
und allseits verschlossenen nach B15-2.8.3 und 
B15-2.8.4 genannten Behältnis. 

Für Schäden durch Diebstahl des ganzen Fahrzeuges 
und Diebstahl und Vandalismus nach Aufbruch des 
Fahrzeuges oder anderer genannter Behältnisse gilt je 
Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung von 20 Prozent 
des Schadens, mindestens jedoch 250 EUR, vereinbart. 

Diese gilt nicht, wenn 

- wenn der Versicherungsfall in der Zeit von 6 Uhr bis 
24 Uhr eintritt oder 

- sich das Fahrzeug in einem verschlossenen Ge-
bäude befindet oder dauernd beaufsichtigt wird. 
Parkhäuser und Tiefgaragen, die zur allgemeinen 
Benutzung offen stehen, gelten nicht als verschlos-
senes Gebäude. 

B15-7.2 Die Entschädigung für die Gefahren nach B15-1 ist be-
grenzt auf die Versicherungssumme, höchstens  
50.000 EUR je Versicherungsfall. 



B15-7.3 Die Entschädigung für Schäden durch Diebstahl oder 
Vandalismus nach Aufbruch des Fahrzeugs bzw. eines 
Staufaches nach B15-2.8.4 ist begrenzt auf höchstens 
5.000 EUR je Versicherungsfall. 

B15-7.4 Im Übrigen gilt für die Gefahren nach B15-1 eine Selbst-
beteiligung von 250 EUR vereinbart. 

B15-7.5 Temperaturgeführte Sachen 

B15-7.5.1 Mitversichert sind im Rahmen von B15-1 der Verlust  
oder die Beschädigung der Sachen, verursacht durch 
technisches Versagen der maschinellen Kühl- und Hei-
zeinrichtung. Stromausfall und die unvorhergesehene 
Unterbrechung der Stromzufuhr wird dem technischen 
Versagen der maschinellen Kühl- bzw. Heizeinrichtung 
gleichgestellt. 

B15-7.5.2 Bei Fahrzeugen, die abgestellt sind, besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn die Kühlung/Heizung durch ein 
mit Strom oder Treibstoff betriebenes Aggregat erfolgt, 
das ordnungsgemäß aktiviert ist und das technische 
Versagen der maschinellen Kühl- oder Heizeinrichtung 
nicht länger als 12 Stunden nach einer Temperaturkon-
trolle durch eine beauftragte Person eintritt. 

B15-7.5.3 Ergänzend zu den Ausschlüssen nach B15-7.5.2 sind 
auch Schäden ausgeschlossen, verursacht durch 

- gewöhnliche Abnutzung der maschinellen Kühlein-
richtung bzw. Heizung; 

- Schwund oder natürlichen Verderb der Sachen; 

- mangelnden oder erschöpften Treibstoffvorrat des 
Fahrzeuges und/oder der Kühlanlage bzw. Heizung. 

- angekündigte Stromabschaltung; 

- eine für die Sachen ungeeignet vorgeschriebene  
oder eingestellte Temperatur. 

B16 Versicherungsort 

B16-1 Örtlicher Versicherungsumfang 

B16-1.1 Versicherungsschutz besteht innerhalb des Versiche-
rungsortes. 

B16-1.2 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge ei-
nes eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit die-
sem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder ab-
handenkommen. 

Dies gilt nicht für die Gefahren Einbruchdiebstahl (B5) 
und Glasbruch (B11). 

B16-1.3 In der Einbruchdiebstahlversicherung müssen alle Vo-
raussetzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe B5-1), 
eines Vandalismus (siehe B5-3) oder eines Raubes 
(siehe B5-5 innerhalb des Versicherungsortes - bei meh-
reren Versicherungsorten innerhalb desselben Versi-
cherungsortes - verwirklicht worden sein. Bei Raub auf 
Transportwegen (siehe B5-6) ist der Ort maßgebend, an 
dem die transportierten Sachen sich bei Beginn der Tat 
befunden haben. 

Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Heraus-
gabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters 
herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen 
erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem 
auch die Drohung ausgesprochen worden ist. 

B16-1.4 Für Sicherungsdaten/-träger besteht auch Versiche-
rungsschutz in deren Auslagerungsstätten sowie auf 
den Verbindungswegen zwischen Versicherungsort und 
Auslagerungsstätte. 

B16-2 Bezeichnung des Versicherungsortes 

B16-2.1 Versicherungsort sind 

- die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten Ge-
bäude oder Räume von Gebäuden, 

- Schaukästen und Vitrinen außerhalb der im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räu-
men von Gebäuden, innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland, 

- die Parkplätze, die dem Versicherungsnehmer zur 
Verfügung stehen und entsprechend gekennzeich-
net sind. 

B16-2.2 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind 
in deren Wohnräumen nicht versichert. 

B16-2.3 Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb ei-
nes Gebäudes oder Grundstücks (siehe B5-5) ist über 
die in dem Versicherungsvertrag als Versicherungsort 
bezeichneten Räume hinaus das gesamte Grundstück, 
auf dem der Versicherungsort liegt, soweit es allseitig 
umfriedet ist. 

B16-2.4 Versicherungsort für Schäden durch Raub auf Trans-
portwegen nach B5-6 ist Europa (geographisch). 

B16-3 Außenversicherung 

B16-3.1 Bis zu der in der Deklaration der versicherten Sachen 
und Kosten für die Inhaltsversicherung vereinbarte Ent-
schädigungsgrenze besteht Versicherungsschutz auch 
für versicherte Sachen (siehe B1-1 bis B1-4), die sich 
außerhalb des Versicherungsortes, jedoch innerhalb 
Europas (geographisch) befinden. 

In der Einbruchdiebstahlversicherung besteht kein Ver-
sicherungsschutz in Containern sowie auf Baustellen 
und in Baubuden. Der Ausschluss für Sachen in Contai-
nern sowie auf Baustellen und in Baubuden gilt nicht für 
die unter B12-1.1 und B12-1.2 versicherten Sachen, so-
weit für diese Versicherungsschutz für ergänzende Ge-
fahren für Schäden an elektrotechnischen oder elektro-
nischen Anlagen und Geräten nach B12 vereinbart ist. 

B16-3.2 Unter die in B16-3.1 vereinbarte Entschädigungsgrenze 
zur Außenversicherung fallen auch die nach B2 versi-
cherten Kosten und zusätzlichen Einschlüsse. Kein Ver-
sicherungsschutz über die Außenversicherung besteht 
jedoch für B2-3.12, B2-3.16, B2-3.22, B2-3.25, B2-3.27 
und B2-3.28. 

B16-3.3 Für die Gefahren 

(1) Einbruchdiebstahl und Vandalismus nach einem 
Einbruch nach B5, 

(2) Sturm, Hagel nach B7, 

(3) weitere Elementargefahren nach B8 und 

(4) unbenannte Gefahren nach B14 

ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Gebäuden 
befinden. 

Die Gebäudegebundenheit gilt nicht für die unter 
B12-1.1 und B12-1.2 versicherten Sachen, soweit für 
diese Versicherungsschutz für ergänzende Gefahren für 
Schäden an elektrotechnischen oder elektronischen An-
lagen und Geräten nach B12 vereinbart ist. 

B16-3.4 Die Außenversicherung erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

(1) Glasbruch nach B11 und 

(2) Transportgefahren im Werkverkehr nach B15. 

B16-4 Sachen in Gebäuden oder Räumen von Gebäuden 
auf neu hinzukommenden Versicherungsorten 

B16-4.1 Bis zu der in der Deklaration der versicherten Sachen 
und Kosten für die Inhaltsversicherung vereinbarte Ent-
schädigungsgrenze besteht Versicherungsschutz ohne 
besondere Anmeldung auch für versicherte Sachen 
(siehe B1-1 bis B1-4) in Gebäuden oder Räume von Ge-
bäuden auf neu hinzukommenden Versicherungsorten, 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

In der Einbruchdiebstahlversicherung besteht kein Ver-
sicherungsschutz in Containern sowie auf Baustellen 
und in Baubuden. Der Ausschluss für Sachen in Contai-
nern sowie auf Baustellen und in Baubuden gilt nicht für 
die unter B12-1.1 und B12-1.2 versicherten Sachen, so-
weit für diese Versicherungsschutz für ergänzende Ge-



fahren für Schäden an elektrotechnischen oder elektro-
nischen Anlagen und Geräten nach B12 vereinbart ist. 

B16-4.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet innerhalb einer 
Frist von 3 Monate nach Nutzungsbeginn die Gebäude 
oder Räume von Gebäuden auf neu hinzukommenden 
Versicherungsorten anzuzeigen. 

Erfolgt die Meldung nicht innerhalb der Frist von 3 Mo-
nate besteht in Gebäuden oder Räume von Gebäuden 
auf neu hinzukommenden Versicherungsorten kein Ver-
sicherungsschutz mehr. 

B16-4.3 Der Beitrag ändert sich entsprechend der Gefahrenlage 
bei den Gebäuden oder Räumen von Gebäuden auf den 
neu hinzukommenden Versicherungsorten. 

B16-4.4 Unter die in B16-4.1 vereinbarte Entschädigungsgrenze 
auf neu hinzukommende Versicherungsorte fallen auch 
die nach B2 versicherten Kosten und zusätzlichen Ein-
schlüsse. Kein Versicherungsschutz für neu hinzukom-
mende Versicherungsorte besteht jedoch für B2-3.12, 
B2-3.16, B2-3.22, B2-3.25, B2-3.27 und B2-3.28. 

B16-4.5 Für die Gefahren 

(1) Einbruchdiebstahl und Vandalismus nach einem 
Einbruch nach B5,  

(2) Sturm, Hagel nach B7, 

(3) weitere Elementargefahren nach B8 und 

(4) unbenannte Gefahren nach B14 

ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Gebäuden 
befinden. 

Die Gebäudegebundenheit gilt nicht für die unter 
B12-1.1 und B12-1.2 versicherten Sachen, soweit für 
diese Versicherungsschutz für ergänzende Gefahren für 
Schäden an elektrotechnischen oder elektronischen An-
lagen und Geräten nach B12 vereinbart ist. 

B16-4.6 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 

(1) Glasbruch nach B11 und 

(2) Transportgefahren im Werkverkehr nach B15. 

B16-5 Glasbruch 

Versicherungsort für Werbeanlagen nach B1-5.2 ist das 
gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt. 

B16-6 Transportgefahren im Werkverkehr 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist abwei-
chend von B16-2, Versicherungsort für die Transportge-
fahren im Werkverkehr (siehe B15) Europa (geogra-
phisch), ausgenommen Moldawien, Russland, Türkei 
(asiatischer Teil), Ukraine und Weißrussland. 

B16-7 Wertsachen 

Nur in verschlossenen Behältnissen, die erhöhte Sicher-
heit auch gegen Wegnahme des Behältnisses gewäh-
ren, oder in Tresorräumen sind versichert: 

(1) Bargeld, auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Te-
lefonkarten) und Wertsachen; Wertsachen sind Ur-
kunden (z.B. Sparbücher und sonstige Wertpa-
piere); 

(2) Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksa-
chen, Perlen und Edelsteine, unbearbeitete Edelme-
talle sowie Sachen aus Edelmetallen - ausgenom-
men Sachen, die dem Raumschmuck dienen. 

Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub. 

Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei 
Handelsbetrieben nicht für deren betriebstypische Wa-
ren und Vorräte. 

B16-8 Bargeld ohne Verschluss 

Bargeld ist während der Geschäftszeit oder während 
vereinbarter sonstiger Zeiträume auch ohne Verschluss 
nach B16-7 versichert. Dies gilt nicht für die Gefahr Ein-
bruchdiebstahl. 

B16-9 Registrierkassen und Kassensysteme 

Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen, 
elektronische Kassensysteme zur Zahlungsabwicklung 
in geschlossenen Cashsystemen, Automaten aller Art 
mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten 
nicht als Behältnis im Sinne von B16-7. 

Für Bargeld in Registrierkassen, sowie elektrische und 
elektronische Kassen, Automaten mit Geldeinwurf (ein-
schließlich Geldwechsler), Elektronische Kassensys-
teme zur Zahlungsabwicklung in geschlossenen Cash-
systemen ist die Entschädigung auf den in der Deklara-
tion der versicherten Sachen und Kosten für die Inhalts-
versicherung vereinbarten Betrag begrenzt. 

B17 Besondere Gefahrerhöhungen und Sicherheitsvor-
schriften 

B17-1 Besondere Gefahrerhöhungen 

B17-1.1 Eine Gefahrerhöhung (siehe Teil A5 VFS) liegt für die 
Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn 

B17-1.1.1 bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungs-
vertrag zusätzlich vereinbarte Sicherungen beseitigt  
oder vermindert werden; 

B17-1.1.2 an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt,  
oder an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten 
durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden; 

B17-1.1.3 Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den 
Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorüberge-
hend nicht mehr benutzt werden; 

B17-1.1.4 nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum 
Versicherungsort oder für ein Behältnis nach B16-7 das 
Schloss nicht unverzüglich durch ein gleichwertiges er-
setzt wird; im Übrigen gilt B5-1.5 und B5-1.6. 

B17-1.2 Eine Gefahrerhöhung (siehe Teil A5 VFS) liegt für die 
Gefahr Glasbruch insbesondere vor, wenn handwerkli-
che Arbeiten (z.B. Umbauten, Auf- oder Abbau von Ge-
rüsten) am Versicherungsort oder in dessen unmittelba-
rer Umgebung ausgeführt werden. 

B17-2 Sicherheitsvorschriften 

Der Versicherungsnehmer hat 

B17-2.1 alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu 
beachten; 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 
zuständige Behörde schriftlich zugestimmt hat, beein-
trächtigen die Entschädigungspflicht nicht. 

B17-2.2 die versicherten Sachen und Gebäude in denen sich die 
versicherten Sachen befinden, insbesondere elektrische 
Anlagen, wasserführende Anlagen und Einrichtungen, 
Dächer und außen an den versicherten Gebäuden an-
gebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand 
zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich be-
seitigen zu lassen; 

B17-2.3 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sa-
chen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können; 

Absatz 1 gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkun-
den sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sa-
chen insgesamt 2.500 EUR nicht übersteigt; Absatz 1 
gilt ferner nicht für Briefmarken. 

B17-2.4 sofern Daten versichert sind, diese mindestens einmal 
wöchentlich - sofern nicht in der Branche des Versiche-
rungsnehmers kürzere Speicherfristen üblich sind - zu 
duplizieren; außerdem hat der Versicherungsnehmer 
die Vorschriften/Hinweise des Herstellers zur Wartung 
und Pflege der Datenverarbeitungsanlage und der Da-
tenträger zu beachten; 

B17-2.4 Duplikate von versicherten Daten und Programmen so 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört  
oder beschädigt werden oder abhandenkommen kön-
nen; 

B17-2.5 für die Gefahr Einbruchdiebstahl solange die Arbeit - von 
Nebenarbeiten abgesehen - in dem Betrieb ruht, 

B17-2.5.1 die Türen und alle sonstigen Öffnungen des Versiche-
rungsortes stets ordnungsgemäß verschlossen zu hal-
ten; 

B17-2.5.2 alle bei Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich 



vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu erhal-
ten und zu betätigen; 

ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungsortes, 
so gelten diese Vorschriften nur für Öffnungen und Si-
cherungen der davon betroffenen Räume. 

B17-2.6 für die Gefahr Leitungswasser 

B17-2.6.1 während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Ge-
bäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu 
kontrollieren, oder dort alle Wasser führenden Anlagen 
und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten; 

B17-2.6.2 nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend 
häufig zu kontrollieren oder dort alle Wasser führenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten; 

B17-2.7 für die weiteren Elementargefahren alle notwendigen 
und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementarschä-
den zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung von 
Überschwemmungsschäden Wasser führende Anlagen 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, freizuhalten und Rückstausicherungen nach der je-
weils geltenden Landesbauordnung stets funktionsbe-
reit zu halten. 

B17-2.9 für die ergänzenden Gefahren an elektrotechnischen o-
der elektronischen Anlagen und Geräten dafür Sorge zu 
tragen, dass bei Kraftfahrzeugen, die sich außerhalb ei-
ner verschlossenen Einzelgarage befinden, das Dach, 
die Fenster und die Türen der Kraftfahrzeuge verschlos-
sen sind. Dies gilt nur für Schäden durch Diebstahl oder 
Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeugen. 

B17-2.10 sofern ergänzende Gefahren für Schäden an Daten und 
Datenträgern (B13) versichert sind, gelten folgende Re-
gelungen: 

B17-2.10.1 Der Versicherungsnehmer hat mindestens einmal wö-
chentlich - sofern nicht in der Branche des Versiche-
rungsnehmers kürzere Speicherfristen üblich sind - eine 
Datensicherung vorzunehmen, d.h. Duplikate der versi-
cherten Daten und Programme anzufertigen und zusam-
men mit den letzten beiden Sicherungen vor der jeweils 
aktuellen Sicherung so aufzubewahren, dass sie von ei-
nem Versicherungsfall der Originale voraussichtlich 
nicht gleichzeitig betroffen sein können. 

Der Versicherungsnehmer hat sicherzustellen, dass 
eine Rücksicherung auf aktuelle Systeme technisch 
möglich ist und deren Verwendbarkeit regelmäßig ge-
testet wird. 

B17-2.10.2 Der Versicherungsnehmer hat übliche, ständig aktuali-
sierte Schutzmaßnahmen gegen die bestimmungswid-
rige Veränderung oder Löschung gespeicherter Daten 
vorzunehmen, insbesondere durch Firewalls, Anti-Virus-
Software, Zugriffsrechte und die unverzügliche Installa-
tion von Patches nach Bereitstellung durch den Herstel-
ler. 

B17-2.10.3 Sofern ein IT-Dienstleister zur Pflege, Verarbeitung oder 
Speicherung von eigenen Daten und Programmen ein-
gesetzt wird, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet 
die Einhaltung der vorgenannten Obliegenheiten ver-
traglich mit dem Dienstleister zu vereinbaren. 

B17-2.11 für Transporte im Werkverkehr dafür Sorge zu tragen, 
dass 

B17-2.11.1 der Fahrer über die erforderliche Eignung zum Führen 
des Fahrzeuges verfügt und einen gültigen Führer-
schein besitzt; 

B17-2.11.2 das Fahrzeug die für die Aufnahme und Beförderung der 
versicherten Güter erforderliche Eignung besitzt, sich in 
einem verkehrssicheren Zustand befindet; 

B17-2.11.3 das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges nicht 
überschritten wird; 

B17-2.11.4 die Sachen beanspruchungsgerecht verpackt und ord-
nungsgemäß verladen sind; 

B17-3 Kündigung bei Verletzung einer Sicherheitsvor-
schrift 

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Sicherheitsvorschrift nach B17-2, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem 
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Sicherheitsvorschrift weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig verletzt hat. 

B17-4 Leistungsfreiheit bei Verletzung einer Sicherheits-
vorschrift 

B17-4.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Sicherheitsvor-
schrift nach B17-2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Sicherheitsvorschrift ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen. 

B17-4.2 Außer im Falle einer arglistigen Verletzung einer Sicher-
heits-vorschrift ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Sicherheitsvorschrift we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

B17-4.3 Ist mit der Verletzung der Sicherheitsvorschriften eine 
Gefahrerhöhung verbunden, so finden auch die Vor-
schriften über die Gefahrerhöhung (siehe B17-1 und Teil 
A5 VFS) Anwendung. 

B17-4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer die Sicherheitsvor-
schrift nach B17-2.3, so kann er Entschädigung für Sa-
chen der dort genannten Art nur verlangen, soweit er 
das Vorhandensein, die Beschaffenheit und den Versi-
cherungswert der Sachen auch ohne das Verzeichnis 
nachweisen kann. 

B17-5 Zurechnung von Kenntnis und Verhalten des Reprä-
sentanten 

Bezüglich der Zurechnung von Kenntnis und Verhalten 
des Repräsentanten gelten die Bestimmungen des Teil 
A16 VFS. 

B17-6 Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits-
vorschriften 

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und 
Betriebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturar-
beiten auf dem Versicherungsgrundstück gelten, soweit 

- sie durch zwingende technische Gründe veranlasst 
sind und 

- bei ihrer Durchführung die gebotene erhöhte Sorg-
falt beachtet wird, 

nicht als Verstoß, und wenn derartige Abweichungen 
gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht 
als Verstoß gegen B17-1. 

Abweichungen über eine Dauer von sechs Monate hin-
aus gelten nicht mehr als vorübergehend. 

B17-7 Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften 

B17-7.1 Soweit im Versicherungsschein Sicherheitsvorschriften 
besonders vereinbart sind, sind diese in der Feuerversi-
cherung nach B4 nicht anzuwenden 

B17-7.1.1 bei Gebäuden sowie von übrigen Teilen des Gebäudes 
feuerbeständig getrennten Räumen, die nur Wohn-, 
Büro- oder Sozialzwecken dienen. Dies gilt jedoch nicht, 
wenn sich in den Räumen oder Gebäuden elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen befinden; 

B17-7.1.2 für Risiken, die in einer Außenversicherung versichert 
sind; 



B17-7.1.3 für Sachen, die in Gebäuden eingelagert werden, bei de-
nen der Versicherungsnehmer keinen Einfluss auf die 
Erfüllung der Sicherheitsvorschriften hat; 

B17-7.1.4 für Versicherungsverträge des Versicherungsnehmers 
bei der Württembergischen Versicherung AG mit einer 
addierten Gesamt-Versicherungssumme von weniger 
als 1.000.000 EUR. 

In der addierten Gesamtversicherungssumme sind die 
Versicherungssummen folgender Verträge zu verste-
hen: 

- Inhaltsversicherung; 

- Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung; 

- Ertragsausfallversicherung; 

- Gebäudeversicherung (In der gleitenden Neuwert-
versicherung errechnet sich die Versicherungs-
summe, indem die Versicherungssumme 1914 mit 
dem zum Schadentag gültigen Baupreisindex multi-
pliziert wird). 

B17-7.2 Der Versicherungsschutz ist nicht beeinträchtigt, wenn 

(1) in den Betriebsräumen der Tagesbedarf an brenn-
baren Flüssigkeiten und Gasen überschritten wird; 

(2) in den Packräumen der Tagesbedarf an leicht ent-
flammbaren Verpackungsmaterialien überschritten 
wird. 

Dies gilt nur, sofern Gesetze, Verordnungen oder be-
hördliche Vorschriften diesem nicht entgegenstehen.

B18 Versicherungswert und Versicherungssumme 

B18-1 Betriebseinrichtung 

Der Versicherungswert 

- der technischen und kaufmännischen Betriebsein-
richtung (siehe B1-1.1 und B1-1.2) sowie 

- der Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehöri-
gen (siehe B1-4.1.2) 

B18-1.1 ist der Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwer-
tigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzu-
stellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag; 

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben 
Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder 
nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen. 

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die 
dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich 
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden dürfen, 
es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefort-
schritt nach Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versiche-
rungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Ver-
einbarungen zu den versicherten Kosten nach B2-3.7. 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung und 
Wiederbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des 
Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten 
besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Kosten nach B2-3.6. 

B18-1.2 ist der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert ver-
einbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versiche-
rung zum Neuwert weniger als 25 Prozent des Neuwer-
tes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sachen 
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

Ständig bestimmungsgemäß im Gebrauch befindliche 
und ordnungsgemäß instand gehaltene Sachen sind 
auch dann zum Neuwert versichert, wenn der Zeitwert 
weniger als 25 Prozent des Neuwerts beträgt. Dies gilt 
nicht sofern Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist. 

In Erweiterung von Absatz 1, 2 und 3 ist die Ersatzleis-
tung für die unter B12-1 genannten Sachen nur dann auf 
den Zeitwert begrenzt, wenn 

- für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte 
Ersatzteile nicht mehr zu beziehen sind, 

- das Fehlen der serienmäßig hergestellten Ersatz-
teile Auswirkung auf die Schadenhöhe hat und 

- außerdem der Zeitwert der betroffenen Sache weni-
ger als 25 Prozent des Neuwerts beträgt. 

B18-1.3 ist der gemeine Wert soweit die Sache für ihren Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers 
nicht mehr zu verwenden ist; 

Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altma-
terial. 

B18-1.4 Soweit Versicherungsschutz für außen an das Gebäude 
angebrachte Sachen oder für Sachen auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, außerhalb 
von Gebäuden vereinbart ist, erfolgt die Berechnung des 
Versicherungswerts nach B18-1.1 bis B18-1.3. 

B18-1.5 Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis 
für das Anfertigen einer qualifizierten Kopie soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 

B18-2 Waren und Vorräte 

Der Versicherungswert von Waren und Vorräten (siehe 
B1-1.3) ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen 
gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu 
herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der Waren und Vorräte 
sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen 
zu den versicherten Kosten nach B2-3.6. 

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielba-
ren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Er-
zeugnissen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fer-
tigen Erzeugnisse. 

B18-3 Daten und Programme 

Der Versicherungswert von für die Grundfunktion einer 
versicherten Sache notwendigen Daten und Program-
men entspricht dem Versicherungswert der Position Be-
triebseinrichtung. 

Der Versicherungswert von auf einem versicherten und 
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten 
Daten und Programmen (siehe B1-2.2) entspricht dem 
Versicherungswert der Position Waren und Vorräte. 

B18-4 Wertpapiere 

Versicherungswert von Wertpapieren ist 

B18-4.1 bei Wertpapieren mit amtlichen Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland; 

B18-4.2 bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

B18-4.3 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

B18-5 Sonstige Sachen 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde ist Versi-
cherungswert 

(1) von Mustern, Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner für die Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen, 

(2) für alle sonstigen, in B18-1 bis B18-3 nicht genann-
ten beweglichen Sachen, 

entweder der Zeitwert nach B18-1.2 oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert nach 
B18-1.3. 

B18-6 Verglasungen 

Versicherungswert von Verglasungen (siehe B1-5.1 und 
B1-5.2) sind die ortsüblichen Wiederherstellungskosten 
für Verglasungen gleicher Art und Güte. 

B18-7 Interesse des Eigentümers 

B18-7.1 Die Versicherung gilt für Rechnung des Eigentümers 
und des Versicherungsnehmers. 



Für Sachen, die der Versicherungsnehmer unter Eigen-
tumsvorbehalt erworben hat, sowie für fremdes Eigen-
tum und für Gebrauchsgegenstände der Betriebsange-
hörigen ist für die Höhe des Versicherungswertes, so-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur das Inte-
resse des Eigentümers maßgebend. 

B18-7.2 Abweichend von B18-7.1 ist bei Sachen, die der Versi-
cherungsnehmer ohne Kaufoption geleast hat oder bei 
denen die Kaufoption bei Schadeneintritt bereits abge-
laufen war, das versicherte Interesse des Leasingge-
bers (Eigentümers) und damit der Versicherungswert 
- abweichend von B18-1, B18-2, B18-3, B18-5 und 
B18-6 - begrenzt. Maßgebend ist der Betrag, der sich 
ausgehend vom Anschaffungspreis und unbeschadet 
der Regelung nach B18-1.2 und B18-5 nach Abzug der 
bis zum Schadeneintritt im Rahmen der Leasingraten 
vom Versicherungsnehmer bereits entrichteten Sach-
wertabschreibung ergibt. 

Wird die Sachwertabschreibung nicht belegt, ist die ver-
einbarte Leasingrate in Abzug zu bringen. 

Ist der ermittelte Betrag höher als die maximale Restfor-
derung des Leasinggebers gegenüber dem Leasingneh-
mer, so ist dies maßgeblich. 

B18-8 Umsatzsteuer 

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht 
berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

B18-9 Versicherungswert bei Entschädigungsgrenzen 

Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 
versicherten Sachen begrenzt, so werden bei Ermittlung 
des Versicherungswertes der davon betroffenen Sa-
chen, höchstens diese Beträge berücksichtigt. 

B18-10 Versicherungssumme 

B18-10.1 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 
und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert nach B18-1 bis B18-8 
entsprechen soll. 

B18-10.2 Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart 
worden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des 
Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen. 

B18-10.2 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 
Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (siehe B20-2). 

B19 Summenanpassung 

B19-1 Summenänderung nach Index 

Soweit Summenanpassung vereinbart ist, erhöhen oder 
vermindern sich zu Beginn eines jeden Versicherungs-
jahres die Versicherungssummen für versicherte Sa-
chen (siehe B1) zur Anpassung an Wertänderungen der 
versicherten Sachen entsprechend dem Prozentsatz, 
um den sich der Index der Erzeugerpreise gewerblicher 
Produkte im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem 
davor liegenden Kalenderjahr verändert hat. 

Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
gerundet. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundes-
amt jeweils für den Monat September festgestellte und 
veröffentlichte Index. 

B19-2 Information über Änderungen 

Die nach B19-1 berechneten Versicherungssummen 
werden auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Ver-
sicherungssummen und die geänderten Beiträge wer-
den dem Versicherungsnehmer jeweils bekannt gege-
ben. 

B19-3 Tarifbeiträge 

Die aus den Versicherungssummen nach B19-2 sich er-
gebenden erhöhten Beiträge dürfen die im Zeitpunkt der 
Erhöhung geltenden Tarifbeiträge nicht übersteigen. 

Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich der neue Tarif-
beitrag auf eine unveränderte Gruppe versicherbarer Ri-
siken bezieht. 

B19-4 Vorsorgeversicherung 

Solange Anpassung der Versicherungssummen verein-
bart ist, erhöhen sich vom Zeitpunkt dieser Vereinba-
rung an die jeweiligen Versicherungssummen um einen 
Vorsorgebetrag von 15 Prozent, jedoch höchstens bis 
zu einem Betrag von 2.500.000 EUR. 

B19-5 Unterversicherung 

Die Bestimmungen über Unterversicherung nach B20-2 
bleiben unberührt. 

B19-6 Widerspruchsrecht 

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die geänderte Versicherungssumme kann der Versiche-
rungsnehmer durch Erklärung in Textform (z.B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) die ihm mitgeteilte Veränderung 
rückwirkend aufheben. Will der Versicherungsnehmer 
zugleich die Erklärung nach B19-7 abgeben, so muss 
dies deutlich zum Ausdruck kommen. 

B19-7 Aufhebungsrecht 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monate zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres verlangen, dass die 
Bestimmungen über die Summenanpassung künftig 
nicht mehr anzuwenden sind. 

B19-8 Überversicherung 

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
nach Teil A13-5 VFS bleibt unberührt. 

B20 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung, 
Versicherung auf Erstes Risiko 

B20-1 Entschädigungsberechnung 

B20-1.1 Ersetzt werden 

B20-1.1.1 bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab-
handen gekommenen Sachen der Versicherungswert 
(siehe B18) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles; 

B20-1.1.2 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen 
und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch der Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Re-
paraturkosten werden gekürzt, soweit durch die Repara-
tur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht wird. 

B20-1.2 Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch 
vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
für die Wiederherstellung nicht wieder verwendet wer-
den darf, werden bei der Entschädigungsberechnung 
nach B20-1.1 berücksichtigt, soweit 

B20-1.2.1 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder 

B20-1.2.2 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nut-
zung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
ganz oder teilweise untersagt war. 

B20-1.3 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sachen nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wieder-
beschafft werden darf, werden im Rahmen der Entschä-
digungsberechnung nach B20-1.1 nicht ersetzt. 

B20-1.4 der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung nach B20-1.1 und B20-1.2 
angerechnet. 



B20-1.5 Abweichend von B20-1.1 ersetzt der Versicherer für Er-
gänzende Gefahren für Schäden an elektrotechnischen 
oder elektronischen Anlagen und Geräten (siehe B12): 

Die Kosten für Teile nach B1-6.3.1 bis B1-6-3.3 jedoch 
unter Abzug einer Wertverbesserung und nur, wenn 
diese zur Wiederherstellung einer Sache beschädigt 
oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen. 

B20-1.6 Für Kosten nach B2-3 leistet der Versicherer nur Ent-
schädigung, soweit dies vereinbart wurde; dies gilt nicht 
für die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Ab-
wendung und Minderung des Schadens nach B2-1 und 
für die Kosten für die Gefahr Glasbruch nach B2-2. 

B20-1.7 Für Ertragsausfälle leistet der Versicherer Entschädi-
gung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

B20-2 Unterversicherung 

B20-2.1 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les (Unterversicherung), so wird die Entschädigung 
(siehe B20-1) in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: 

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert. 

Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach B2-1 und B2-2. 

B20-2.2 Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen 
vereinbart sind, so ist B20-2.1 auf jede einzelne Position 
anzuwenden. 

B20-2.3 Bei vereinbarten Entschädigungsgrenzen wird bei einer 
Unterversicherung die Entschädigung (siehe B20-2.1) 
gekürzt. Danach ist B20-3 anzuwenden. 

B20-2.4 Die Bestimmungen über die Unterversicherung sind 
nicht anzuwenden, wenn der Schaden 100.000 EUR 
nicht übersteigt. 

B20-3 Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungs-
fall höchstens 

(1) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungs-
summe; 

(2) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen; 

(3) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädi-
gung; Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr 
beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchs-
tentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

B20-4 Neuwertschaden, Zeitwertschaden, Gemeiner Wert 

B20-4.1 Ist der Neuwert (siehe B18-1.1) der Versicherungswert, 
so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden (siehe 
B20-4.2) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und so-
bald er innerhalb von drei Jahre nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädi-
gung verwenden wird (die Erteilung bindender Aufträge 
genügt), um Sachen gleicher Art und Güte 

- in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder 

- um die beschädigten Sachen wiederherzustellen. 

Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt 
Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von 
Kraft- oder Arbeitsmaschinen können Kraft- oder Ar-
beitsmaschinen beliebiger Art wiederbeschafft werden, 
wenn deren Betriebszweck derselbe ist. 

B20-4.2 Der Zeitwertschaden (siehe B18-1.2 und B18-5) wird bei 
zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen festge-
stellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer 
Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die Re-
paratur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht 
würde. 

B20-4.3 Für sonstige Sachen nach B18-5 erwirbt der Versiche-
rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den 
gemeinen Wert (siehe B18-1.3) übersteigt, einen An-

spruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädi-
gung die Voraussetzungen nach B20-4.1 erfüllt sind und 
die Wiederherstellung notwendig ist. 

B20-5 Mehrfach ausgewechselte Anlagenteile 

Abweichend von B1-6.4.3 besteht Versicherungsschutz 
für die nachstehend bezeichneten Teile, sofern es sich 
um Anlagenbestandteile handelt, welche während der 
Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsge-
mäß mehrfach ausgewechselt werden müssen. 

Bei Schäden nach B12 wird die Entschädigung nach 
nachstehender Entschädigungsstaffel gekürzt (für sons-
tige Materialkosten, Fahrt- und Montagekosten gilt nach-
stehende Entschädigungsstaffel nicht): 

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-
rechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmög-
lichkeit hatte. 

Bezeichnung   Verringerung der Ent- 
schädigung nach Benut- 
 zungsdauer monatlich 

      von   um 

B20-5.1 Akkumulatoren (wieder 
aufladbare Batterien,  
Sekundärzellen) 

B20-5.1.1 Bleiakkumulatoren    6 Monate  3,0% 

B20-5.1.2 Lithium-Inonen-Akkus    6 Monate  1,5% 
Li-Ion-Akkus) 

B20-5.1.3 Nickel-Cadmium-Akkus    6 Monate  3,0% 
NiCd-Akkus) 

B20-5.1.4 Nickel-Metallhybrid-Akkus    6 Monate  3,0% 
(NiMH-Akkus) 

B20-5.1.5 sonstige Akkumulatoren    6 Monate  3,0% 

B20-5.2 Druckknöpfe    6 Monate  5,0% 

B20-5.3 Ultraschallknöpfe (Medizin- 
technik), Sekundärzellen) 

B20-5.3.1 mechanisch  12 Monate  1,5% 

B20-5.3.2 elektronisch  12 Monate  2,0% 

B20-5.4 Röntgen-Festkörpersensoren 12 Monate  3,5% 
Medizintechnik, digitale 
Radiografie 

B20-6 Röhren 

Bei Schäden nach B12 an Röhren wird die Entschädi-
gung nach nachstehender Entschädigungs-staffel ge-
kürzt (für sonstige Materialkosten, Fahrt- und Montage-
kosten gilt nachstehende Entschädigungsstaffel nicht): 

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an 
gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmög-
lichkeit hatte. 

Bezeichnung   Verringerung der Ent- 
schädigung nach Benut- 
 zungsdauer monatlich 

      von   um  

B20-6.1 Röntgen-/Ventilröhren.    6 Monate  5,5% 
(nicht Medizintechnik) 

B20-6.2 Laserröhren (nicht     6 Monate  5,5% 
Medizintechnik) 

B20-6.3 Kathodenstrahlröhren (CRT) 12 Monate  3,0% 
in Aufzeichnungseinheiten von 
Foto- / Lichtsatzanlagen 

B20-6.4 Röntgen-/ Drehanodenröhren 12 Monate  3,0% 
bei Krankenhäusern Röntgen- 
oder Radiologen  
(Medizintechnik) 

B20-6.5 Laserröhren (Medizintechnik) 12 Monate  3,0% 

B20-6.6 Thyratronröhren  12 Monate  3,0% 
(Medizintechnik) 

B20-6.7 Bildaufnahmeröhren  12 Monate  3,0% 
(nicht Medizintechnik) 

B20-6.8 Bildwiedergaberöhren  18 Monate  2,5% 
(nicht Medizintechnik) 

B20-6.9 Bildaufnahme- /Bildwieder-  24 Monate  1,5% 
gaberöhren(Medizintechnik) 



B20-6.10 Röntgen-/ Drehanoden-  24 Monate  2,0% 
röhren bei Teilröntgen- 
ologen (Medizintechnik) 

B20-6.11 Stehanodenröhren  24 Monate  2,0% 
(Medizintechnik) 

B20-6.12 Hochfrequenzleistungsröhren 18 Monate  2,5% 

B20-6.13 Speicherröhren  24 Monate  2,0% 

B20-6.14 Fotomultiplierröhren   24 Monate  2,0% 

B20-6.15 Ventilröhren (Medizintechnik) 24 Monate  1,5% 

B20-6.16 Regel-/ Glättungsröhren  24 Monate  1,5% 

B20-6.17 Röntgenbildverstärkerröhren 24 Monate  1,5% 

B20-6.18 Linearbeschleunigerröhren  24 Monate  1,5% 

B20-6.19 sonstige Röhren  24 Monate  3,0% 

B20-7 Zwischenbildträger 

Bei Schäden nach B12 an Zwischenbildträgern wird die 
Entschädigungsleistung um die gehabte Nutzung im 
Verhältnis der bei Schadeneintritt erreichten Lebens-
dauer zu der vom Hersteller erwarteten Lebensdauer 
gekürzt. 

B20-8 Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist die Entschädigung für einzelne Positionen auf Erstes 
Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe 
B20-2) nicht berücksichtigt. 

B20-9 Selbstbeteiligung 

B20-9.1 Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, so wird der bedin-
gungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz nach B2-1 
und der Ersatz für sonstige versicherte Kosten je Versi-
cherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung ge-
kürzt. 

Zusätzlich vereinbarte Selbstbeteiligungen für einzelne 
Positionen oder für Erweiterungen des Versicherungs-
schutzes sind vorweg abzuziehen. 

B20-9.2 Besteht für den Versicherungsnehmer bei der Württem-
bergischen Versicherung AG für den gleichen Versiche-
rungsort eine Inhalts-, Gebäude- und / oder Ertragsaus-
fallversicherung findet für die vereinbarten Selbstbehalte 
folgende Regelung Anwendung: 

Bei einem Versicherungsfall aus ein und derselben Ur-
sache, welcher unter die Bedingungen fällt und gleich-
zeitig die Inhalts-, Gebäude und / oder Ertragsausfallver-
sicherung betrifft, wird von den vereinbarten Selbstbe-
halten nur einer berücksichtigt. Sind die Selbstbeteili-
gungen unterschiedlich hoch, wird der höchste Selbst-
behalt in Abzug gebracht. 

B20-10 Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das glei-
che gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatz-
steuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung tatsächlich nicht gezahlt hat. 

B20-11 Ereignisdefinition 

Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb 
von 72 Stunden anfallen. 

Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer (siehe B3 1-2.1) 
und Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch, Raub (siehe B3-1.2.2). 

B21 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

B21-1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen er-
mittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies - nach 
Kenntniserlangung - dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 

B21-2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er 
die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 
zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Abschlagszahlung oder eine nach B20-4 vor-
läufig auf den Zeitwertschaden oder auf den gemeinen 
Wert beschränkte Entschädigung zurückzuzahlen. 

B21-3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen 
oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stel-
len. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftli-
chen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf 
den Versicherer über. 

B21-4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei 
Teilentschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
den gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für 
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert 
betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sa-
che behalten und muss sodann die Entschädigung zu-
rückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs-
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versiche-
rer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Ver-
sicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten be-
dingungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

B21-5 Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, 
sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraft-
los erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die 
gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpa-
pier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm 
durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpa-
pieren ein Zinsverlust entstanden ist. 

B21-6 Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sa-
chen zustehen. 

B21-7 Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach 
B20-1.1.2 auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen nach B21-2 bis B21-4 bei ihm verbleiben. 

B21-8 Besitzerlangung durch den Versicherer 

Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache, so gelten B21-1 bis B21-7 ent-
sprechend. 

B22 Beitragsberechnung und Beitragsanpassung 

B22-1 Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der 
Versicherungssumme (in Tausend Euro) mit dem Bei-
tragssatz des jeweiligen Tarifs für die vereinbarte De-
ckung. 



B22-2 Der Beitragssatz je Tarif ist kalkuliert unter Berücksich-
tigung des erwarteten Schadenbedarfs der Risikoart, 
der Kosten (insbesondere für Vertrieb und Verwaltung) 
sowie des Gewinnansatzes und der Feuerschutzsteuer, 
soweit diese anfällt. 

B22-3 Verlängert sich der Vertrag nach Teil A8-2 VFS kann der 
Versicherer den Tarifbeitrag zu Beginn des jeweiligen 
Vertragsverlängerungszeitraums anpassen. Die Bei-
tragsanpassung erfolgt entsprechend der bisherigen 
und erwarteten zukünftigen Entwicklung des Schaden-
bedarfs und einer ggf. erfolgten Veränderung der Feuer-
schutzsteuer unter Beibehaltung der dem Vertrag zu-
grunde liegenden Kalkulationsmethode. Soweit der Ver-
sicherer von einer Möglichkeit, den Beitrag zu erhöhen, 
keinen Gebrauch macht, können entsprechend unge-
nutzte Anpassungen jeweils vorgetragen und bei einer 
erneuten Vertragsverlängerung berücksichtigt werden. 

Der Versicherer ist dabei berechtigt, die statistischen Er-
kenntnisse des Gesamtverbandes der deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. zu berücksichtigen und einen 
unabhängigen Treuhänder mit der Prüfung der Neukal-
kulation zu beauftragen. 

B22-4 Sofern der Versicherungsvertrag für eine Dauer von 
mehr als drei Jahre abgeschlossen ist, gilt B22.3 ent-
sprechend für das Ende des dritten und jedes darauf fol-
genden Jahres (siehe Teil A8-4 VFS). 

B22-5 Der Versicherer ist nicht berechtigt, für den bestehenden 
Vertrag einen höheren Beitrag zu verlangen als für neu 
abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen 
und gleichem Deckungsschutz. Er ist verpflichtet, den 
Tarifbeitrag für den bestehenden Vertrag entsprechend 
dem Tarifbeitrag für neu abzuschließende Verträge mit 
gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsschutz 
zu senken, wenn dieser niedriger ist. 

B22-6 Eine Beitragserhöhung wird nur wirksam, wenn die Mit-
teilung hierüber dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor Wirksamkeit der Beitragserhöhung zu-
geht. 

Der Versicherer hat in dieser Mitteilung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag auf Grund der Beitragserhöhung innerhalb 
eines Monats nach Erhalt dieser Mitteilung zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung kün-
digen kann. 


